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3.1 Allgemeine Angaben über die Gesellschaft

3.1 	Allgemeine Angaben über die Gesellschaft

3.1.1 	Handels- und Firmennamen sowie eingetragener Sitz der Gesellschaft

Handelsname: EADS

Firmenname: European Aeronautic Defence  
and Space Company EADS N.V.

Eingetragener Sitz der Gesellschaft: Le Carré, 
Beechavenue 130-132, 1119 PR, Schiphol-Rijk, Niederlande

Geschäftssitz (statutaire zetel): Amsterdam

Tel: +31.20.655.48.00
Fax: +31.20.655.48.01

3.1.2 	Rechtsform

Die Gesellschaft ist eine nach dem Recht der Niederlande 
gegründete öffentliche Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (naamloze vennootschap). Als weltweit tätige 

Gesellschaft handelt die EADS in den einzelnen Ländern 
entsprechend den dort geltenden gesetzlichen Vorschriften.

3.1.3 	Geltendes Recht - Niederländische Vorschriften

Die Gesellschaft unterliegt dem niederländischen Recht, 
insbesondere dem Buch 2 des niederländischen Bürgerlichen 
Gesetzbuches und ihrer Satzung (nachstehend „Satzung“ 
genannt). Die Aktien der Gesellschaft sind an der Euronext 
Amsterdam im gehandelten, aber nicht notierten Segment 
zum Handel zugelassen.

Die Gesellschaft unterliegt verschiedenen Rechtsvorschriften 
des Niederländischen Gesetzes zur Überwachung des 
Effektenhandels von 1995 (Wet toezicht effectenverkeer 
1995, „WTE“). Diese Bestimmungen werden nachstehend 
zusammengefasst.

Gemäß Paragraph 47a des WTE müssen bestimmte Personen, 
die innerhalb der Gesellschaft Führungsverantwortung 
tragen, und wenn anwendbar, mit diesen Personen 
eng verbundene Personen (zusammen „Insider“ wie 
unten definiert) die niederländische Aufsichtsbehörde 
für Finanzmärkte (Autoriteit Financiële Markten (die 
„AFM“)) über alle Transaktionen, die auf eigene Rechnung 
vorgenommen werden und in Zusammenhang mit Aktien 

der Gesellschaft oder mit Derivaten oder anderen an sie 
gebundenen Finanzinstrumenten stehen, in Kenntnis 
setzen. Die Nichteinhaltung der Vorschriften des WTE 
ist prinzipiell eine Straftat, die in den Niederlanden mit 
Geldstrafen und Bußgeldern geahndet wird.

Zu den „Insidern“ gehören insbesondere (i) Mitglieder 
des Board of Directors und des Executive Committee 
der Gesellschaft, (ii) bestimmte Führungspersonen, (iii) 
Personen, die mit den unter (i) und (ii) erwähnten Personen 
eng verbunden sind (einschließlich ihrer Ehegatten, 
unterhaltsberechtigten Kinder und anderer Verwandte, 
die im selben Haushalt leben), und (iv) juristische 
Personen, Treuhänder sowie Partnerschaften, deren 
Führungsverantwortlichkeiten von den unter (i), (ii) oder (iii) 
aufgeführten Personen wahrgenommen werden, oder die 
von einer solchen Person direkt oder indirekt kontrolliert 
werden, oder die zu Gunsten einer solchen Person gegründet 
wurden, oder deren wirtschaftliche Interessen denjenigen 
solcher Personen im Wesentlichen gleichgestellt sind.
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3.1 Allgemeine Angaben über die Gesellschaft

Gemäß niederländischem Recht hat EADS bestimmte 
interne Vorschriften gegen Insider-Geschäfte (nachstehend 
„Insidergeschäftsvorschriften“ genannt) erlassen, damit 
die Geheimhaltung wichtiger Firmeninformationen, die 
Transparenz des Handels in Aktien von EADS und die 
Befolgung der Regeln von EADS in Bezug auf den Handel 
in Aktien von EADS mit den Vorschriften in Bezug 
auf den Aktienhandel in den Niederlanden, Frankreich, 
Deutschland und Spanien gewährleistet ist (Beispiele 
bezüglich der Veröffentlichungspflichten für Mitglieder 
des Board of Directors und des Executive Committee in 
den Niederlanden, Deutschland, Spanien und Frankreich 
finden sich unter „3.1.11 Mitteilungspflichten bezüglich 
Beteiligungen – Veröffentlichungspflichten für Mitglieder 
des Board of Directors und des Executive Committee“). 
Gemäß den Insidergeschäftsvorschriften sind (i) allen 
Mitarbeitern und Directors Transaktionen in Aktien von 
EADS bzw. Aktienoptionen untersagt, wenn sie über 
Insiderinformationen verfügen, und (ii) dürfen bestimmte 
Personen nur innerhalb sehr begrenzter Zeiträume mit 
Aktien von EADS oder Aktienoptionen handeln und haben 
im Hinblick auf bestimmte Transaktionen spezifische 
Informationsverpflichtungen gegenüber dem von der 
Gesellschaft benannten Beauftragten für die Einhaltung 
der internen Insider-Vorschriften und gegenüber der 
zuständigen Finanzmarktaufsichtsbehörde. Die aktuelle 
Version der Insidergeschäftsvorschriften (Stand 1. Januar 
2006) ist auf der Webseite der Gesellschaft verfügbar.

Das Board of Directors von EADS hat den EADS-Chief 
Financial Officer, Hans Peter Ring, zum Compliance Officer 
ernannt. Der Compliance Officer ist im Wesentlichen für 
die Durchsetzung der internen Insider-Vorschriften und für 
die Berichterstattung an die AFM verantwortlich.

Gemäß Artikel 47, Paragraph 7 des WTE muss die 
Gesellschaft eine Liste aller Personen führen, die im Rahmen 
eines Arbeitsverhältnisses oder in anderer Weise für sie 
arbeiten und Zugang zu Insiderinformationen haben. Nach 
französischem, deutschem und spanischem Recht existieren 
entsprechende Anforderungen.

Außerdem unterliegt die Gesellschaft im Hinblick darauf, 
dass ihre Aktien an regulierten Märkten in Frankreich, 
Deutschland und Spanien zum Handel zugelassen sind, 
dem Recht dieser drei Rechtsordnungen. Im Folgenden 
werden die für die Gesellschaft wichtigsten Gesetze 
und Vorschriften bezüglich der Veröffentlichung 

von Informationen in diesen drei Rechtsordnungen 
zusammengefasst.

3.1.3.1	Laufende Offenlegungspflichten

Niederländische Vorschriften

Gemäß Artikel 1k der Verordnung zur Überwachung 
des Effektenhandels (Besluit toezicht effectenverkeer) 
(die „Verordnung“), die sich aus der Implementierung 
der Richtlinie 2003/71/EU vom 4. November 2003 
ergibt, kann die Gesellschaft ein Registrierungsdokument 
erstellen, um rechtliche und finanzielle Informationen 
zur Gesellschaft (Aktionärsstruktur, Geschäftstätigkeit, 
Management, jüngste Ereignisse, mögliche Entwicklungen 
und sonstige Finanzdaten) zu geben. In der Praxis kann 
das Registrierungsdokument der Gesellschaft als Prospekt 
verwendet werden, wenn es durch ein Wertpapierangebot 
und eine von der AFM genehmigte Zusammenfassung 
ergänzt wird. Ein solches Registrierungsdokument wird 
zur Genehmigung bei der AMF eingereicht, und nach der 
Genehmung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Zusätzlich und gemäß Artikel 6a der Verordnung – die sich 
ebenfalls aus der Implementierung der Richtlinie 2003/71/
EU ergibt – muss die Gesellschaft mindestens jährlich eine 
Liste bestimmter Gesellschafts- und Finanzdokumente oder 
sonstiger Informationen, die sie während der letzten 12 
Monate veröffentlicht oder der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht hat, und Angaben dazu, wo diese beschafft werden 
können, zur Verfügung stellen (siehe „3.5 Jährlicher 
Offenlegungsbericht zu Wertpapieren“). 

Französische Vorschriften

Die Autorité des marchés financiers („AMF“) hat allgemeine 
Vorschriften erlassen, die ab dem 24. November 2004 gelten 
(die „Allgemeinen Vorschriften der AMF“).

Ein ausländischer Emittent muss alle notwendigen 
Maßnahmen ergreifen, damit die Aktionäre in der Lage sind, 
ihr Aktieninvestment zu verwalten und ihr Stimmrecht 
auszuüben. Gemäß den Artikeln 212-37 und 222-9 der 
Allgemeinen Vorschriften der AMF:

(i) ist die Gesellschaft verpflichtet, ihre Aktionäre über 
(a) alle anstehenden Aktionärsversammlungen und 
ihre verschiedenen Möglichkeiten zur Ausübung ihrer 
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Stimmrechte, (b) die Ausschüttung von Dividenden und (c) 
die Ausgabe neuer Aktien, die Zeichnung, die Zuteilung, 
den Verzicht auf die Ausübung von Bezugsrechten oder den 
Umtausch von Aktien zu informieren;

(ii) muss die Gesellschaft ferner (a) die Öffentlichkeit über 
alle Änderungen ihrer Aktionärsstruktur gegenüber den 
zuletzt veröffentlichten Angaben informieren, (b) alle 
relevanten Informationen im Hinblick auf ihre Aktivitäten 
und Ergebnisse für das erste Halbjahr jedes Geschäftsjahres 
innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des ersten 
Halbjahres dieses Geschäftsjahres veröffentlichen, (c) ihren 
Jahresabschluss und den Konzernabschluss sowie den 
Geschäftsbericht, von dem mindestens die wichtigsten 
Abschnitte ins Französische übersetzt sein müssen, innerhalb 
von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres 
veröffentlichen, sowie (d) alle Änderungen der mit jeder 
Aktiengattung verbundenen Rechte so schnell wie möglich 
veröffentlichen;

(iii) ist die Gesellschaft verpflichtet, die AMF rechtzeitig 
über alle geplanten Satzungsänderungen in Kenntnis zu 
setzen und

(iv) ist die Gesellschaft ferner verpflichtet, in Frankreich 
zeitgleich dieselbe Publizität wie im Ausland sicherzustellen.

Deutsche Vorschriften

Aufgrund der Notierung der Aktien der Gesellschaft im 
amtlichen Markt (genauer im Untersegment des amtlichen 
Marktes, dem Prime Standard) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse unterliegt die Gesellschaft den nachfolgend 
beschriebenen Zulassungsfolgepflichten. Zusätzlich wird die 
Gesellschaft auch im Auswahlindex MDAX, dem MidCap-
Index der Deutsche Börse AG, geführt.

Gemäß § 65 der deutschen Börsenzulassungsverordnung ist 
die Gesellschaft verpflichtet, ihren Jahresabschluss und 
Lagebericht umgehend nach der Feststellung dem Publikum 
bei den Zahlstellen zur Verfügung zu stellen, sofern diese 
nicht innerhalb Deutschlands veröffentlicht worden sind. 
Wenn die Gesellschaft zusätzlich zum Konzernabschluss 
ihren eigenen Jahresabschluss erstellt, müssen beide dem 
Publikum zur Verfügung gestellt werden. Gemäß § 62 der 
Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse führt die 
Notierung im Prime Standard des amtlichen Marktes zu der 
weiteren Verpflichtung der Gesellschaft, einen konsolidierten 

Jahresabschluss nach den International Financial Reporting 
Standards („IFRS“) oder nach den US-Generally Accepted 
Accounting Principles („US-GAAP“) in deutscher und 
englischer Sprache zu erstellen und zu veröffentlichen.

Die Gesellschaft ist ferner gemäß § 40 des deutschen 
Börsengesetzes verpflichtet, einen Zwischenbericht zu 
erstellen. Der Zwischenbericht muss innerhalb von 
zwei Monaten nach dem Ende des Berichtszeitraumes in 
mindestens einem überregionalen Börsenpflichtblatt, dem 
Bundesanzeiger oder als Druckschrift veröffentlicht werden, 
die dem Publikum bei den Zahlstellen auf Verlangen 
kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Der Bericht muss 
ferner bei den Zulassungsstellen der Börsen, an denen die 
Aktien amtlich notiert werden, eingereicht werden.

Gemäß § 63 der Börsenordnung der Frankfurter 
Wertpapierbörse muss die Gesellschaft aufgrund ihrer 
Teilnahme am amtlichen Markt (Prime Standard) 
Quartalsberichte in deutscher und englischer Sprache nach 
denselben internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen wie 
bei dem Jahresabschluss veröffentlichen.

Gemäß §§ 63 ff. der deutschen Börsenzulassungsverordnung 
ist die Gesellschaft verpflichtet, die Öffentlichkeit und 
die Zulassungsstellen über bestimmte Entwicklungen oder 
Änderungen, die die Gesellschaft oder ihre Aktien betreffen, 
zu informieren.

Die Gesellschaft ist ferner verpflichtet, die Zulassungsstellen 
über alle maßgeblichen Ereignisse zu informieren, die 
Auswirkungen auf ihre rechtliche Lage haben oder hieraus 
erwachsen. Aus diesem Grunde müssen alle Ankündigungen 
im Hinblick auf Ereignisse, die für die Aktionäre von Interesse 
sind, wie die Aktionärsversammlung, Dividendenerklärungen 
und Ankündigungen von Dividendenausschüttungen, die 
Ausgabe neuer Aktien und die Ausübung von Umtausch-,  
Bezugs- oder Zeichnungsrechten, in mindestens einem 
überregionalen Börsenpflichtblatt veröffentlicht werden. Die 
Gesellschaft ist darüber hinaus verpflichtet, alle Änderungen 
hinsichtlich der mit den Wertpapieren verbundenen Rechte 
unverzüglich zu veröffentlichen.

Veröffentlicht die Gesellschaft an den Börsen in Frankreich 
und Spanien Angaben, die für die Bewertung der 
Wertpapiere der Gesellschaft Bedeutung haben können, 
so hat die Gesellschaft zumindest gleichwertige Angabe 
an der Frankfurter Wertpapierbörse in mindestens einem 
überregionalen Börsenpflichtblatt zu veröffentlichen.
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Außerdem ist die Gesellschaft aufgrund der Notierung 
im amtlichen Markt (Prime Standard) verpflichtet, zu 
Beginn jedes Geschäftsjahrs mindestens für das jeweilige 
Geschäftsjahr einen Unternehmenskalender in deutscher und 
englischer Sprache zu erstellen. Dieser Unternehmenskalender 
muss Einzelheiten über die wichtigsten Ereignisse der 
Gesellschaft enthalten. Die Gesellschaft ist zudem 
verpflichtet, mindestens einmal pro Jahr zusätzlich zur 
Bilanzpressekonferenz eine Analystenveranstaltung 
abzuhalten.

Die Gesellschaft hat, von bestimmten Ausnahmen abgesehen, 
die Zulassung von Aktien, die zu einem späteren Zeitpunkt 
ausgegeben wurden, zum amtlichen Markt der Frankfurter 
Wertpapierbörse zu beantragen (vgl. § 69 der deutschen 
Börsenzulassungsverordnung).

Spanische Vorschriften

Gemäß einer Verfügung des Ministeriums vom 18. Januar 
1991 ist die Gesellschaft verpflichtet, bei der Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (die „CNMV“) und 
den entsprechenden spanischen Börsenaufsichtsbehörden 
(die die Informationen der Öffentlichkeit bekannt geben 
werden) relevante Informationen über die finanzielle 
Situation der Gesellschaft im Halbjahreszeitraum mitteilen. 
Diese Mitteilungen müssen jeweils für den 30. Juni 
und den 31. Dezember eines jeden Jahres, spätestens 
am darauf folgenden 1. September bzw. am 1. März, 
erfolgen. Sollten nach Mitteilung dieser Informationen die 
Jahresabschlüsse vom Board of Directors vorgelegt werden 
und diese nicht mit den Halbjahresinformationen zum 31. 
Dezember übereinstimmen, muss das Board of Directors 
diese Abweichung innerhalb der darauf folgenden 10 
Börsentage mitteilen. Eine Befreiung von der Verpflichtung, 
Informationen wirtschaftlicher oder finanzieller Natur 
quartalsweise zu veröffentlichen, wurde von der CNMV 
erteilt.

Gemäß Artikel 35 des spanischen Wertpapiergesetzes 
24/1988 vom 28. Juli 1988, in geänderter Fassung 
(das „Spanische Wertpapiergesetz“) und der 
Verordnung EHA/3050/2004 vom 15. September, 
muss das Unternehmen insbesondere detaillierte 
Informationen in Bezug auf die Anzahl und den Betrag der 
Transaktionen machen. Dies gilt für alle Transaktionen, 
die mit nahestehenden Unternehmen und Personen 

ausgeführt worden sind. Die Angaben sind in die 
Halbjahresinformation einzufügen, die das Unternehmen 
bei der Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(„CNMV“) und der spanischen Wertpapierbörse vorlegen 
muss, ohne Rücksicht auf die Angaben, die im jährlichen 
Unternehmensführungsbericht bereits enthalten und bei 
CNMV jährlich eingereicht werden müssen („Jährlicher 
Corporate Governance-Bericht“ gemäß Verordnung des 
Ministeriums für Wirtschaft 3722/2003 vom 26. Dezember 
2003 („Ministerielle Verordnung“)). 

In Übereinstimmung mit dem spanischen Wertpapiergesetz 
ist die Gesellschaft gehalten, detaillierte Informationen 
über Transaktionen vorzulegen, die mit (i) Directors 
außerhalb der regulären Unternehmensaktivitäten oder 
nicht zu Marktbedingungen und (ii) die mit nahe stehenden 
Unternehmen und Personen sowie in einer Betragshöhe 
durchgeführt worden sind, die für ein angemessenes 
Verständnis der öffentlichen Wirtschaftsinformationen 
wesentlich sind.

Die EADS veröffentlicht solche Informationen in ihrem 
Registrierungsdokument.

3.1.3.2 Besondere Offenlegungspflichten

Französische Vorschriften

Gemäß Artikel 222-3 I der Allgemeinen Vorschriften der 
AMF müssen alle Insiderinformationen der Öffentlichkeit 
mitgeteilt werden. Nach Artikel 621-1 der Allgemeinen 
Vorschriften der AMF werden unter Insiderinformationen 
präzise, bislang unveröffentlichte Informationen verstanden, 
die direkt oder indirekt einen oder mehrere Emittenten oder 
Finanzinstrumente betreffen, und die einen wahrnehmbaren 
Einfluss auf den Kurs der Finanzinstrumente selbst oder 
den Kurs sich darauf beziehender Finanzinstrumente haben 
würden, wenn sie öffentlich bekannt würden.

Nach Artikel 222-11 der Allgemeinen Vorschriften der 
AMF kann die AMF verlangen, dass die Gesellschaft oder 
eine beliebige dritte Partei alle relevanten Informationen 
im Hinblick auf den Anlegerschutz und ein reibungsloses 
Marktgeschehen veröffentlicht. Wenn einer solchen 
Aufforderung nicht Folge geleistet wird, kann die AMF die 
Informationen selbst offen legen.
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Nach Artikel 222-3 bis 222-7 der Allgemeinen Vorschriften 
der AMF kann die Partei, die für die Veröffentlichung 
von Insiderinformationen verantwortlich ist, in eigener 
Verantwortung beschließen, die Veröffentlichung 
aufzuschieben wenn (i) sie die Geheimhaltung dieser 
Informationen gewährleisten kann und (ii) sie der Ansicht 
ist, dass entweder (a) wenn es sich um die Gesellschaft 
handelt, die Geheimhaltung zur Wahrung ihrer legitimen 
Interessen notwendig ist, vorausgesetzt, dass ein solcher 
Aufschub nicht das Risiko einer Irreführung der 
Öffentlichkeit mit sich bringt und die Gesellschaft den 
Zugang zu solchen Informationen überwacht oder (b) im 
Falle der Gesellschaft oder eines Dritten, die Geheimhaltung 
zur Durchführung einer Transaktion vorübergehend 
notwendig ist.

Deutsche Vorschriften

Gemäß § 15 des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes ist 
die Gesellschaft verpflichtet, alle Insiderinformationen 
unverzüglich zu veröffentlichen, die das Unternehmen 
unmittelbar betreffen, insbesondere Informationen aus der 
Geschäftstätigkeit des Unternehmens, die das Potential 
haben, den Aktienpreis des Unternehmens wesentlich zu 
beeinflussen (Ad hoc-Meldepflicht).

Die Gesellschaft muss diese Informationen vor 
der Veröffentlichung der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht und der Geschäftsführung 
der organisierten Märkte mitteilen, an denen die Aktien der 
Gesellschaft zum Handel zugelassen sind.

Aufgrund der Notierung im amtlichen Markt (Prime 
Standard) muss die Gesellschaft zudem diese Informationen 
in englischer Sprache veröffentlichen (§ 66 der 
Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse).

In Übereinstimmung mit der Umsetzung der Richtlinie 
2003/6/EU vom 28. Januar 2003 über Insiderhandel und 
Marktmanipulation (Market Abuse Directive) in deutsches 
Recht ist die Gesellschaft verpflichtet zu entscheiden, ob 
die Gesellschaft von der Ad hoc-Meldepflicht in den Fällen 
befreit ist, in denen ihre berechtigten Interessen einen 
Aufschub der Veröffentlichung erfordern.

Die Gesellschaft und jede für die Gesellschaft handelnde 
Person sind ebenfalls der Ad hoc-Meldepflicht unterworfen, 
wenn sie Insiderinformationen an eine andere Person 

weitergegeben haben oder wenn sie einer anderen Person 
Zugang zu Insiderinformationen verschafft haben, es sei 
denn, dass diese Person gesetzlich zur Vertraulichkeit 
verpflichtet ist.

Nach § 15b des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes 
muss das Unternehmen eine Liste aller Personen führen, 
die Zugang zu Insiderinformationen haben, und diese 
aktualisieren.

Spanische Vorschriften

Gemäß Artikel 82 des spanischen Wertpapiergesetzes 
ist die Gesellschaft verpflichtet, alle Tatsachen oder 
Entscheidungen, die wesentliche Auswirkungen auf 
die Kursnotierung ihrer Aktien haben könnten, so 
schnell wie möglich zu veröffentlichen. Alle derartigen 
relevanten Ereignisse müssen der CNMV so schnell und 
so effizient wie möglich angezeigt werden, und zwar in 
jedem Fall vor ihrer Mitteilung an Dritte oder anderen 
Arten von Veröffentlichungen und jeweils, soweit 
einschlägig, sobald die relevanten Fakten bekannt sind, 
die relevante Entscheidung getroffen oder der relevante 
Vertrag ausgefertigt wurde. Nach Möglichkeit sollte das 
relevante Ereignis der CNMV am Tag der Mitteilung nach 
Börsenschluss angezeigt werden, um eine Beeinflussung des 
Kurses der Aktien der Gesellschaft in der entsprechenden 
Börsensitzung zu vermeiden. Darüber hinaus muss 
die Gesellschaft gemäß Artikel 117 des spanischen 
Wertpapiergesetzes Einzelheiten aller relevanten Ereignisse 
auf ihrer Webseite bekannt geben. Unter bestimmten 
Voraussetzungen kann die CNMV dem Emittenten 
gestatten, wesentliche Informationen, die seine legitimen 
Interessen beeinträchtigen können, nicht zu veröffentlichen.

Gemäß der königlichen Verordnung 1333/2004 vom 
11. November 2004 (das „MAD Royal Decree“) muss 
die Gesellschaft sich bemühen sicherzustellen, dass die 
relevanten Informationen gleichzeitig allen Anlegern in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union bekannt gegeben 
werden, wo die Gesellschaft notiert ist.

Gemäß dem spanischen Wertpapiergesetz und 
der Verordnung des Ministeriums für Wirtschaft 
3722/2003 vom 26. Dezember 2003) (die „Ministerielle 
Verordnung“) und dem Rundschreiben 1/2004 vom 
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17. März 2004 der CNMV (das „Rundschreiben“) ist die 
Gesellschaft verpflichtet:

(i) über eine Geschäftsordnung des Board of Directors 
zu verfügen, die bei der CNMV eingereicht und auf der 
Webseite der Gesellschaft veröffentlicht werden muss;

(ii) eine Beschreibung der entsprechenden niederländischen 
Rechtsvorschriften und der Satzungen der Gesellschaft, die 
die Vorgehensweise bei Hauptversammlungen regeln, bei 
der CNMV einzureichen und diese Beschreibung auf der 
Webseite zu veröffentlichen;

(iii) eine Webseite zu unterhalten, die zumindest die in 
der Ministeriellen Verordnung und dem Rundschreiben 
spezifizierten Informationen enthält;

(iv) jährlich einen Corporate Governance Bericht (der 
„Jährliche Corporate Governance-Bericht“) bei der 
CNMV einzureichen, der die in der Ministerialverordnung 

und dem Rundschreiben aufgeführten Informationen 
enthalten muss; und

(v) hinsichtlich der Vorschriften im Participation 
Agreement, die sich auf die Ausübung der Stimmrechte 
auf Aktionärsversammlung oder Einschränkungen oder 
Bedingungen hinsichtlich der freien Übertragbarkeit von 
Aktien beziehen, (a) bis Juli 2006 (oder früher, wenn 
ein Übernahmeangebot vorliegt oder wenn eine neue 
Vereinbarung getroffen wird) diese Vorschriften bei der 
CNMV einzureichen, die diese Vorschriften sodann als 
relevantes Ereignis veröffentlicht, (b) die Vorschriften 
auf der Webseite der Gesellschaft zu veröffentlichen, es 
sei denn, die CNMV befreit die Gesellschaft von dieser 
Verpflichtung und (c) Einzelheiten dieser Vorschriften im 
Jährlichen Corporate Governance Bericht darzulegen.

3.1.4 	Gründungsdatum und vorgesehene Dauer der Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde am 29. Dezember 1998 für unbestimmte Zeit gegründet.

3.1.5 	Satzungsgemäßer Gegenstand der Gesellschaft

Gemäß Artikel 2 der Satzung besteht der 
Unternehmensgegenstand der EADS darin, Beteiligungen 
an in den folgenden Bereichen tätigen juristischen Personen, 
Personengesellschaften, Unternehmensverbänden und 
Unternehmen zu halten, zu koordinieren, zu verwalten, zu 
finanzieren, Haftung für sie zu übernehmen, Sicherheiten zu 
leisten und deren Verbindlichkeiten abzusichern:

(a) Luftfahrt-, Verteidigungs-, Raumfahrt- und/oder 
Kommunikationsindustrie; oder

(b) dazu ergänzende, unterstützende oder untergeordnete 
Aktivitäten.
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3.1.6 	Handels- und Gesellschaftsregister

Die Gesellschaft ist im Register der Handelskammer Amsterdam (Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Amsterdam) unter der Nummer 24288945 eingetragen.

3.1.7 	Einsichtnahme in Gesellschaftsunterlagen

Die Satzung ist in niederländischer Sprache bei der 
Handelskammer von Amsterdam einsehbar.

Gemäß Artikel 57 der französischen Verordnung Nr. 84-
406 vom 30. Mai 1984 ist eine beglaubigte Kopie einer 
Übersetzung der Satzung ins Französische beim Greffe du 
Tribunal de Commerce von Paris hinterlegt worden. Sie ist 
auch bei der Hauptniederlassung von EADS in Frankreich 
erhältlich (37, boulevard de Montmorency, 75016 Paris, 
Frankreich, Tel.: 00.33.1.42.24.24.24). Bei Änderungen der 
Satzung wird eine überarbeitete beglaubigte Kopie einer 

Übersetzung ins Französische beim Greffe du Tribunal 
de Commerce in Paris hinterlegt und wird auch bei der 
Hauptniederlassung von EADS in Frankreich erhältlich sein.

In Deutschland sind die Gesellschaftsstatuten bei der 
Hauptniederlassung von EADS in Deutschland (81663 
München, Deutschland, Tel.: 00.49.89.60.70) erhältlich.

In Spanien sind die Gesellschaftsstatuten bei der CNMV 
und der Hauptniederlassung von EADS in Spanien 
(Avda. Aragón 404, 28022 Madrid, Spanien, Tel.: 
00.34.91.585.70.00) erhältlich.

3.1.8 	Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines Jahres.

3.1.9 	Verwendung und Ausschüttung von Gewinnen

3.1.9.1 	Dividenden
Das Board of Directors bestimmt, welcher Teil des 
Jahresüberschusses in die Rücklagen eingestellt wird. Über 
die Verwendung des verbleibenden ausschüttungsfähigen 
Gewinns beschließt die Aktionärsversammlung.

Die Aktionärsversammlung kann auf Vorschlag des 
Board of Directors beschließen, die Dividende ganz oder 
teilweise nicht in bar, sondern in Aktien der Gesellschaft 
auszuschütten.

Die Dividendenfestsetzung, eine Abschlagsdividende oder 
eine andere Ausschüttung an die Aktionäre muss diesen 
binnen sieben Tagen nach einem solchen Beschluss mitgeteilt 

werden. Festgesetzte Dividenden sind innerhalb von vier 
Wochen nach der Dividendenfestsetzung auszuzahlen, es 
sei denn, das Board of Directors hat ein anderes Datum 
vorgeschlagen und die Aktionärsversammlung hat hierzu 
ihre Zustimmung erteilt.

Dividenden, Abschlagsdividenden oder sonstige 
Ausschüttungen werden per Banküberweisung auf die 
Bank-oder Girokonten überwiesen, die der Gesellschaft 
von den Aktionären oder in deren Namen innerhalb 
einer Frist von 14 Tagen nach der Bekanntmachung der 
Dividendenausschüttung schriftlich mitgeteilt wurden.
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3.1.9.2 	Rechte bei Auflösung der 
Gesellschaft

Im Fall der Auflösung und Liquidation der Gesellschaft 
wird das Vermögen, das nach Zahlung der Schulden und 

Liquidationskosten verbleibt, an die Aktionäre entsprechend 
ihrer Beteiligung verteilt.

3.1.10 	Aktionärsversammlung

3.1.10.1 Einberufung von 
Aktionärsversammlungen

Aktionärsversammlungen werden so oft einberufen, wie das 
Board of Directors dies für erforderlich hält, oder auf Antrag 
von Aktionären, die einzeln oder zusammen mindestens 10% 
des gesamten ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft halten.

Die Aktionärsversammlung ist vom Board of Directors durch 
Bekanntmachung in mindestens einer niederländischen, 
landesweit erscheinenden Tageszeitung, einer internationalen 
Tageszeitung sowie in je einer Tageszeitung in den Ländern 
anzukündigen, in denen die Aktien der Gesellschaft an der 
Börse zugelassen sind. Die Bekanntmachung hat mindestens 
15 Tage vor dem Tag der Aktionärsversammlung, wobei der 
Tag der Ankündigung nicht mitgezählt wird, zu erfolgen 
und muss die Tagesordnung enthalten oder angeben, dass die 
Tagesordnung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft und 
anderen in der Bekanntmachung bekannt gemachten Orten 
eingesehen werden kann.

Die ordentliche Aktionärsversammlung findet innerhalb von 
sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres statt.

Aktionärsversammlungen finden in Amsterdam, Den Haag, 
Rotterdam oder Haarlemmermeer (Schiphol Flughafen) statt. 
Das Board of Directors kann beschließen, dass die Aktionäre 
auch von anderen in der Einberufung genannten Orten an 
der Aktionärsversammlung per Video-Konferenz oder über 
andere elektronische Medien teilnehmen können.

Der Tag der ordentlichen Aktionärsversammlung muss 
vom Board of Directors mindestens zwei Monate vorher 
angekündigt werden. Auf Antrag von Aktionären, die 
zusammen mindestens 1% des ausgegebenen Aktienkapitals 
halten, (oder Aktien mit einem Gesamtwert von € 50 Mio) 
hat das Board of Directors Tagesordnungspunkte in die 
Tagesordnung der ordentlichen Aktionärsversammlung 
aufzunehmen, wenn der Antrag mindestens 

sechs (6) Wochen vor dem geplanten Datum der 
Aktionärsversammlung gegenüber dem Board of Directors 
gestellt wurde, es sei denn, das Board of Directors ist 
der Ansicht, dass wichtige Interessen der Gesellschaft 
der Aufnahme dieser Punkte auf die Tagesordnung 
entgegenstehen.

3.1.10.2 �Recht zur Teilnahme  
an Aktionärsversammlungen

Jeder Inhaber einer oder mehrerer Aktien kann an 
Aktionärsversammlungen persönlich oder durch schriftlich 
bevollmächtigte Vertreter teilnehmen und das Rede- und 
Stimmrecht entsprechend der Satzung ausüben. Siehe „— 
3.1.10.4 Bedingungen für die Ausübung von Stimmrechten“.

Ein Aktionär oder eine andere Person, die berechtigt ist, 
an der Aktionärsversammlung teilzunehmen, kann sich 
durch mehr als einen Bevollmächtigten vertreten lassen, 
vorausgesetzt, dass nur ein Bevollmächtigter pro Aktie 
benannt wird.

Hat die Gesellschaft Namensaktien ausgegeben, so kann 
das Board of Directors in der Einberufung bestimmen, 
dass diejenigen Personen an der Aktionärsversammlung 
teilnehmen, das Wort ergreifen und sich an der 
Abstimmung beteiligen können, die an dem in der 
Einberufung bestimmten Datum zur Ausübung dieser 
Rechte autorisiert und als solche in dem zu diesem Zweck 
erstellten Aktionärsregister eingetragen sind, unabhängig 
davon, wer dazu autorisiert ist, diese Rechte am Tag der 
Aktionärsversammlung auszuüben.

Alle Personen, die berechtigt sind, die oben genannten 
Rechte (entweder persönlich oder aufgrund einer 
schriftlichen Vollmacht) auszuüben und die in einer Weise 
an der Aktionärsversammlung von einem anderen Ort 
aus teilnehmen, dass der oder die Versammlungsleiter zu 
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der Überzeugung gelangen, dass die besagten Personen 
ordnungsgemäß an der Aktionärsversammlung teilnehmen, 
gelten als anwesend oder vertreten, können sich an der 
Abstimmung beteiligen und werden bei der Berechnung des 
Quorums berücksichtigt (siehe „— 3.1.10.1 Einberufung von 
Aktionärsversammlungen“).

Aktionäre, die Inhaberaktien halten, und solche Personen, 
die die oben genannten Rechte aus diesen Aktien 
wahrnehmen wollen, um an der Aktionärsversammlung 
teilzunehmen oder eine Stimme abgeben zu können, 
müssen ihre Aktienzertifikate oder Dokumente, 
die ihre Rechte verbriefen, gegen Ausstellung einer 
Hinterlegungsbescheinigung an den vom Board of 
Directors bestimmten und in der Einberufung der 
Aktionärsversammlung angegebenen Orten hinterlegen.

Der letzte Hinterlegungstag für die Aktienzertifikate und 
die Dokumente, die die vorgenannten Rechte verbriefen, 
muss in der Einberufung der Aktionärsversammlung bekannt 
gemacht werden. Dieser Tag darf nicht mehr als fünf 
Werktage und in keinem Fall mehr als sieben Tage vor der 
Aktionärsversammlung liegen.

Hat die Gesellschaft Namensaktien ausgegeben, so müssen 
die Inhaber von Namensaktien dem Board of Directors in 
dem oben genannten bekannt gemachten Zeitraum ihre 
Absicht, an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich 
mitteilen.

Die Inhaber der in dem in Amsterdam geführten 
Aktionärsregister registrierten Aktien können diese durch 
Euroclear France S.A. halten. In diesem Fall werden 
die Aktien im Namen von Euroclear France S.A. im 
Aktionärsverzeichnis registriert.

Aktionäre, die ihre EADS-Aktien durch Euroclear 
France S.A. halten und an einer Aktionärsversammlung 
teilnehmen wollen, müssen bei ihrer Depotbank eine 
Eintrittskarte beantragen und von Euroclear France 
S.A. eine Stimmvollmacht gemäß den Angaben in der 
Aktionärsversammlungseinberufung erhalten. Ein Aktionär 
kann auch beantragen, direkt (und nicht durch Euroclear 
France S.A.) in das Aktionärsregister aufgenommen zu 
werden. Allerdings sind die Aktien nur dann an der Börse 
handelbar, wenn sie im Namen von Euroclear France S.A. im 
Aktionärsregister geführt werden.

Um ihr Stimmrecht auszuüben, können die Aktionäre auch 
über ihre Depotbank Weisungen an Euroclear France S.A. 
oder einer hierzu bestimmten anderen Person gemäß den 
Angaben in der Aktionärsversammlungseinberufung erteilen.

3.1.10.3 Mehrheit und Quorum
Alle Beschlüsse der Aktionärsversammlung werden mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, 
mit Ausnahme der Fälle, für die laut Satzung oder 
niederländischem Recht eine qualifizierte Mehrheit 
erforderlich ist. Die Satzung schreibt kein Mindestquorum 
für die Beschlussfähigkeit der Aktionärsversammlung 
vor. Das niederländische Recht verlangt für bestimmte 
Beschlüsse wie z.B. Kapitalherabsetzungen, Ausschluss 
oder Beschränkung von Bezugsrechten bei der Ausgabe 
von Aktien, Fusionen oder Spaltungen eine qualifizierte 
Mehrheit; in diesen Fällen ist eine Zweidrittelmehrheit 
der abgegebenen Stimmen erforderlich, sofern weniger 
als 50% des ausgegebenen stimmberechtigten Kapitals bei 
der Versammlung anwesend oder vertreten ist (in den 
übrigen Fällen genügt die einfache Mehrheit). Darüber 
hinaus sieht die Satzung vor, dass Beschlüsse zur Änderung 
der Satzung oder zur Auflösung der Gesellschaft nur mit 
einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der auf der 
Aktionärsversammlung abgegebenen Stimmen gefasst 
werden können, unabhängig von dem Anteil des vertretenen 
Kapitals.

Pfandnehmer von Aktien und Nießbraucher, die nicht 
über Stimmrechte verfügen, sind nicht berechtigt, 
an Aktionärsversammlungen teilzunehmen und auf 
diesen das Wort zu ergreifen. Die Besitzer von Aktien 
ohne Stimmrecht, die mit einem Pfandrecht oder 
Nießbrauch belastet sind, sind hingegen berechtigt, an 
Aktionärsversammlungen teilzunehmen und auf diesen das 
Wort zu ergreifen.

3.1.10.4 Bedingungen für die Ausübung 
von Stimmrechten

Jeder Aktionär verfügt auf den Aktionärsversammlungen 
über eine Stimme für jede von ihm gehaltene Aktie.

Ein Aktionär, dessen Aktien verpfändet sind oder mit einem 
Nießbrauch belastet sind, verfügt über die mit diesen Aktien 
verbundenen Stimmrechte, es sei denn, gesetzliche oder in 
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der Satzung enthaltene Bestimmungen stehen dem entgegen, 
oder der Aktionär hat im Fall eines Nutzungsrechtes dem 
Nutznießer die Stimmrechte eingeräumt. Laut Satzung 
und vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch den 

Board of Directors kann dem Pfandnehmer das Recht zur 
Ausübung des Stimmrechts für die verpfändeten Aktien 
eingeräumt werden.

3.1.11 	Mitteilungspflichten bezüglich Beteiligungen

Jeder Rechtsträger, der alleine oder gemeinsam mit Dritten 
handelnd (gemäß der Definition im niederländischen Gesetz 
hinsichtlich der Erklärung von Beteiligungen, Wet melding 
zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 
1996 („WMZ“)), direkt oder indirekt einen Anteil am 
Kapital oder den Stimmrechten erwirbt oder veräußert, mit 
der Folge, dass die Kapitalbeteiligung an der Gesellschaft 
oder die Stimmrechte des besagten Rechtsträgers nach 
diesem Erwerb oder dieser Veräußerung einen gewissen 
Schwellenwert hinsichtlich der Kapitalbeteiligung oder den 
Stimmrechten über- oder unterschreitet, ist nach dem WMZ 
verpflichtet, die Gesellschaft und die AFM unverzüglich 
von dieser Beteiligung in Kenntnis zu setzen. Dieselben 
Mitteilungsvorschriften gelten in Bezug auf den Erwerb 
oder die Veräußerung von tatsächlichen oder bedingten 
Rechten auf den Erwerb von Aktien oder Stimmrechten. 
Gemäß WMZ gelten die folgenden Schwellenkategorien 
für maßgebliche Beteiligungen: 0% bis 5%; 5% bis 10%; 
10% bis 25%; 25% bis 50%; 50% bis 66 2/3%; 66 2/3% und 
mehr. Die Erklärungen werden von der AFM auf ihrer 
Website (www.afm.nl) veröffentlicht. Zudem ist die 
AFM gemäß WMZ verpflichtet, eine Anzeige in einer 
national verteilten Zeitung in allen Mitgliedstaaten des 
Europäischen Wirtschaftsraums zu veröffentlichen, in 
denen die Aktien zum Handel auf einem geregelten Markt 
(Frankreich, Deutschland und Spanien) zugelassen sind. 
Es wird erwartet, dass das WMZ am oder vor dem 20. 
Januar 2007 geändert wird, um bestimmte Bestimmungen 
der Richtlinie 2004/109/EU vom 15. Dezember 2004 
umzusetzen. Darüber hinaus verlangt die Satzung zwingend 
eine Mitteilung an die Gesellschaft für den Fall, dass der 
Erwerb oder die Veräußerung einer Beteiligung bei einer 
alleine oder gemeinsam mit Dritten handelnden Person zu 
einer Änderung der Beteiligungsquote im Bereich von 25% 
bis 33 1/3% sowie 33 1/3% bis 50% führt.

Gemäß § 26 des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes ist die 
Gesellschaft zur Veröffentlichung in einem überregionalen 

deutschen Börsenpflichtblatt verpflichtet, wenn der 
Prozentsatz der von einem Aktionär der Gesellschaft 
gehaltenen Stimmrechte 5%, 10%, 25%, 50% oder 75% der 
Stimmrechte erreicht, über- oder unterschreitet.

Die Gesellschaft hat die CNMV und die spanischen 
Börsen über alle ihr gegenüber abgegebenen Erklärungen 
hinsichtlich Beteiligungen zu informieren, die die oben 
genannten Schwellen überschreiten.

Die Satzung sieht ferner vor, dass eine Person, die direkt 
oder indirekt alleine oder mit Dritten gemeinsam handelnd 
(gemäß der Definition im WMZ), mehr als ein Zehntel der 
ausgegebenen Aktien oder Stimmrechte der Gesellschaft 
erwirbt, verpflichtet ist, die Gesellschaft von ihren 
Absichten (i) Aktien der Gesellschaft in den folgenden 12 
Monaten zu erwerben oder zu veräußern, (ii) den Erwerb 
von Aktien oder Stimmrechten der Gesellschaft fortzusetzen 
oder einzustellen, (iii) die Beherrschung der Gesellschaft zu 
erlangen oder (iv) die Ernennung eines Mitglieds des Board 
of Directors der Gesellschaft durchzusetzen zu wollen, in 
Kenntnis zu setzen. Die Gesellschaft wird der AMF die 
Informationen, die sie in diesem Zusammenhang erhalten 
hat, zur Verfügung stellen.

Die AMF hat angekündigt, dass sie eine Bekanntmachung 
hinsichtlich aller auf diese Weise übermittelten 
Informationen veröffentlichen wird. Die CNMV und 
die spanischen Börsen werden diese Bekanntmachungen 
veröffentlichen.

Verstöße gegen die gesetzlich vorgeschriebene 
Mitteilungspflicht über eine Änderung hinsichtlich 
der im WMZ vorgesehenen Schwellenwerte stellen 
eine Straftat dar, die sowohl mit strafrechtlichen und 
verwaltungsrechtlichen Sanktionen sowie zivilrechtlichen 
Sanktionen, einschließlich des Ruhens der Stimmrechte, 
geahndet werden.
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Veröffentlichungspflichten für 
Mitglieder des Board of Directors 
und des Executive Committee

Mitteilungspflichten bezüglich Beteiligungen

Neben den Anforderungen des WMZ bezüglich der 
Erklärungen zu Beteiligungen müssen die Mitglieder des 
Board of Directors der AFM die Zahl der Aktien in EADS 
und der damit verbundenen Stimmrechte (1), die von ihm 
oder einer von ihm kontrollierten juristischen Person 
gehaltenen werden, innerhalb von zwei Wochen nach der 
Ernennung zum Director melden, unabhängig davon, ob die 
Beteiligung bestimmte Beteiligungsschwellen erreicht oder 
nicht. In der Folge ist jedes Mitglied des Board of Directors 
verpflicht, die AFM über Änderungen dieser Anzahl Aktien 
in EADS und der damit verbundenen Stimmrechte zu 
melden.

Die Gesellschaft hat die AMF, die deutsche Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht, die CNMV und die 
spanischen Börsen über alle Erklärungen zu Beteiligungen 
der Directors zu informieren, wenn Aktien der Gesellschaft 
die sie erhalten involviert sind. Die CNMV und die 
spanischen Börsen werden solche, bei ihnen eingegangene 
Bekanntmachungen veröffentlichen. Außerdem muss die 
Gesellschaft die Informationen auf ihrer Webseite zum 
Aktienbesitz von Directors aktualisieren.

Offenlegung von ausgeführten Transaktionen 
in Zusammenhang mit den von der Gesellschaft 
ausgegebenen Wertpapieren

Gemäß Paragraph 47a des WTE müssen bestimmte Personen, 
die innerhalb der Gesellschaft Führungsverantwortung 
tragen (d.h. für EADS die Mitglieder des Board of Directors 
und des Executive Committe) und wo anwendbar, mit 
diesen Personen eng verbundene Personen, die AFM über 
alle Transaktionen, die auf eigene Rechnung vorgenommen 
werden und in Zusammenhang mit Aktien der Gesellschaft, 
oder mit Derivaten oder anderen an sie gebundenen 
Finanzinstrumenten stehen, in Kenntnis setzen. Diese 
Personen müssen die AFM innerhalb eines Zeitraums 
von fünf Werktagen über solche Geschäfte informieren, 

es sei denn, die Gesamtsumme der Geschäfte in einem 
Kalenderjahr überschreitet nicht den Betrag von € 5.000.

Gemäß § 15a des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes 
müssen Personen, die innerhalb der Gesellschaft 
wesentliche Führungsverantwortung tragen (d.h. für 
EADS die Mitglieder des Board of Directors und die 
Mitglieder des Executive Committe), oder mit diesen 
Personen eng verbundene Personen, eigene Geschäfte mit 
Aktien des Unternehmens oder sich darauf beziehender 
Finanzinstrumente, insbesondere Derivate, offenlegen. 
Diese Personen haben die Gesellschaft und die deutsche 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht innerhalb 
eines Zeitraums von fünf Werktagen über solche Geschäfte 
zu informieren, es sei denn, die Gesamtsumme der 
Geschäfte in einem Kalenderjahr überschreitet nicht den 
Betrag von € 5.000. Die Gesellschaft ist verpflichtet, diese 
Mitteilung unverzüglich auf der Webseite der Gesellschaft 
oder in einem überregionalen deutschen Börsenpflichtblatt 
zu veröffentlichen. Diese Anforderungen gelten bis zu 
einem bestimmten Grad auch im Zusammenhang mit 
Gewinnbeteiligungs- und Leistungsplänen für Mitarbeiter 
und anderen Arten von Aktienoptionsplänen, die von der 
Gesellschaft gewährt werden.

Gemäß spanischer Rechtsvorschriften muss EADS 
der CNMV und den spanischen Börsen ihr gemeldete 
Offenlegungen von Transaktionen, die von den Mitgliedern 
des Board of Directors unter dem für die Gesellschaft 
anwendbaren Recht (d.h. niederländisches Recht) 
vorgenommen werden (sowohl im Falle von Aktien als auch 
bei damit verbunden derivativen Instrumenten) bekannt 
geben.

Gemäß den Artikeln 222-14, 222-15, 222-15-1 und 222-
15-2 der Allgemeinen Vorschriften der AMF müssen 
Directors, Personen, die innerhalb der Gesellschaft 
wesentliche Führungsverantwortung tragen und die 
regelmäßig Zugang zu Insiderinformationen über die 
Gesellschaft haben (Mitglieder des Board of Directors und 
Mitglieder des Executive Commitee), und wenn anwendbar, 
mit diesen Personen eng verbundene Personen, innerhalb 
eines Zeitraums von fünf (5) Börsentagen ab Vollendung 
alle Transaktionen in Wertpapieren der Gesellschaft, die 

(1)	In diesem Zusammenhang beinhaltet der Begriff „Aktien“ z.B. auch in Bezug auf Aktien ausgegebene Depositary Receipts und Rechte, die aus einer Vereinbarung über den Erwerb von Aktien 
oder in Bezug auf Aktien ausgegebenen Depositary Receipts resultieren, insbesondere aus Kaufoptionen, Optionsscheinen und Wandelanleihen. Ebenso beinhaltet der Begriff „Stimmrechte“ auch 
bestehende Rechte oder Anwartschaften auf Stimmrechte (z.B. eingefasst in Kaufoptionen, Optionsscheine oder Wandelanleihen).

(1)	In diesem Zusammenhang beinhaltet der Begriff „Aktien“ z.B. auch in Bezug auf Aktien ausgegebene Depositary Receipts und Rechte, die aus einer Vereinbarung über den Erwerb von Aktien 
oder in Bezug auf Aktien ausgegebenen Depositary Receipts resultieren, insbesondere aus Kaufoptionen, Optionsscheinen und Wandelanleihen. Ebenso beinhaltet der Begriff „Stimmrechte“ auch 
bestehende Rechte oder Anwartschaften auf Stimmrechte (z.B. eingefasst in Kaufoptionen, Optionsscheine oder Wandelanleihen).
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3.1.12	Obligatorisches Übernahmeangebot

Falls der direkte oder indirekte Erwerb von Aktien der 
Gesellschaft dazu führt, dass ein Rechtsträger, alleine oder 
gemeinsam mit Dritten handelnd (gemäß der Definition im 
WMZ), direkt oder indirekt eine Beteiligung erwirbt, die 
ihm die Kontrolle von 33 1/3% oder mehr des ausgegebenen 
Grundkapitals oder der Stimmrechte der Gesellschaft 
ermöglicht, ist dieser Rechtsträger oder sind diese 
Rechtsträger gemäß Artikel 15 der Satzung verpflichtet, 
den Aktionären ein uneingeschränktes öffentliches 
Übernahmeangebot zum Erwerb aller Aktien zu unterbreiten 
oder dafür Sorge zu tragen, dass ein solches Angebot 
abgegeben wird. Dieses Angebot muss allen geltenden 
Vorschriften oder sonstigen gesetzlichen Bestimmungen der 
Länder entsprechen, in denen die Aktien der Gesellschaft 
börsennotiert sind.

Wird ein solches Angebot nicht innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten nach der Mitteilung an die Gesellschaft, 
dass eine Beteiligung an der Gesellschaft in Höhe von 
33 1/3% erreicht oder überschritten ist, abgegeben (oder 
entspricht das Angebot nicht den geltenden Vorschriften 
oder gesetzlichen Bestimmungen der Länder, in denen 
die Aktien der Gesellschaft notiert sind) oder, sollte 
keine Bekanntgabe des Angebots innerhalb einer Frist 
von 15 Tagen nach Erhalt einer Mitteilung vom Board of 
Directors der Gesellschaft, die bestätigt, dass die Pflicht 
zur Abgabe des öffentlichen Übernahmeangebots besteht, 
erfolgen, haben laut Artikel 16 der Satzung alle Personen, 
die verpflichtet sind, das besagte Übernahmeangebot 
abzugeben, den Prozentsatz der Aktien, den sie über die 
33 1/3% hinaus am ausgegebenen Grundkapital von EADS 
(der „überschüssige Prozentsatz“) halten, innerhalb einer 
Frist, die in einer vom Board of Directors zugesandten 
Umtauschmitteilung angegeben ist, in Depotzertifikate 
umzutauschen, die von der Stichting Administratiekantoor 
EADS (die „Stiftung“) auszugeben sind. Ab dem 

Datum, das in der vom Board of Directors zugesandten 
Mitteilung angegeben ist, wird das Recht auf Teilnahme 
an den Aktionärsversammlungen und den Abstimmungen 
sowie die Dividendenberechtigung hinsichtlich des 
überschüssigen Prozentsatzes ausgesetzt. Wenn die Person, 
die verpflichtet ist, ihre dem überschüssigen Prozentsatz 
entsprechenden Aktien in Depotzertifikate der Stiftung 
umzutauschen, diesen Umtausch binnen einer Frist von 
14 Tagen nach einer weiteren Mitteilung des Board of 
Directors nicht durchgeführt hat, so erhält die Gesellschaft 
das unwiderrufliche Recht, diese Aktien in von der Stiftung 
ausgegebene Depotzertifikate umzutauschen. In der 
Satzung der Stiftung ist vorgesehen, dass die Stiftung nicht 
berechtigt ist, als Aktionär an den Hauptversammlungen der 
Gesellschaft teilzunehmen, das Wort zu ergreifen und für 
die von ihr gehaltenen Aktien das Stimmrecht auszuüben, 
es sei denn, das Board of Directors der Stiftung (der sich aus 
den zwei unabhängigen Board-Mitgliedern und einem der 
zwei Chief Executive Officers von EADS zusammensetzt) ist 
der Auffassung, dass eine derartige Handlung zur Erfüllung 
der in der Satzung vorgesehenen Bestimmungen für das 
obligatorische Übernahmeangebot erforderlich ist.

Die Verpflichtung zur Abgabe eines öffentlichen 
Übernahmeangebots kommt in den folgenden Fällen 
nicht zur Anwendung:

(i) bei einer Übertragung von Aktien auf die Gesellschaft 
selbst oder auf die Stiftung;

(ii) bei einer Depot-, Clearing- oder Abrechnungsstelle, die in 
dieser Eigenschaft handelt, vorausgesetzt, die Bestimmungen 
des vorstehend bezeichneten Artikels 16 der Satzung finden 
Anwendung bezüglich der Aktien, die für Personen gehalten 
werden, die gegen die Bestimmung der oben beschriebenen 
Artikel 15 und 16 der Satzung verstoßen haben; 

von diesen Personen durchgeführt wurden, der AMF per 
E-Mail melden, es sei denn, die Gesamtsumme solcher 
Transaktionen übersteigt nicht € 5.000 innerhalb eines 
Kalenderjahres. Diese Personen müssen der AMF auch 
die Order-Bestätigung zustellen. Die AMF stellt diese 
Informationen auf ihrer Website der Öffentlichkeit zur 

Verfügung. Zudem muss die Gesellschaft eine Liste der 
Personen führen und aktualisieren, die innerhalb der 
Gesellschaft wesentliche Führungsverantwortung tragen und 
die regelmäßig Zugang zu Insiderinformationen über die 
Gesellschaft haben, und diese Liste der AMF zur Verfügung 
stellen.
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(iii) bei einer Übertragung von Aktien durch die Gesellschaft 
oder einer Ausgabe von Aktien durch die Gesellschaft 
im Rahmen einer Fusion oder Akquisition einer anderen 
Gesellschaft oder deren Geschäfts;

(iv) bei einer Übertragung von Aktien von einer Partei 
auf eine andere, die Partei einer Vereinbarung im 
Sinne der Definition im WMZ von „Konzertierten 
Parteien“ („Personen, die im Verbund mit anderen eine 
Kontrollmehrheit erwerben“) ist, sofern die Vereinbarung 
vor dem 31. Dezember 2000 abgeschlossen wird (in der 
durch einen neuen Vertrag aufgrund der Aufnahme von 
einer oder mehreren neuen Parteien oder dem Ausschluss 
von einer oder mehreren Parteien geänderten, ergänzten 
oder ersetzten Fassung), wobei diese Ausnahme nicht auf 
eine neue Partei zutrifft, die allein oder gemeinsam mit 
ihren Tochtergesellschaften und/oder Konzerngesellschaften 
mindestens 33 1/3% der Aktien oder Stimmrechte der 
Gesellschaft hält; diese Ausnahme bezweckt den Ausschluss 
der Vertragsparteien des Participation Agreement (siehe 
„3.3.2 Beziehungen zwischen den Hauptaktionären“) (in der 
durch einen neuen Vertrag aufgrund der Aufnahme von 
einer oder mehreren neuen Parteien oder dem Ausschluss 
von einer oder mehreren Parteien geänderten, ergänzten oder 
ersetzten Fassung) von der Verpflichtung, im Falle einer 
Übertragung der Aktien untereinander ein obligatorisches 
Übernahmeangebot abgeben zu müssen; oder

(v) bei einer Übertragung von einem Aktionär auf eine 
Tochtergesellschaft, an der er mehr als 50% des Kapitals hält, 
oder von einem Aktionär auf eine Gesellschaft, die mehr als 
50% des Kapitals eines solchen übertragenden Aktionärs hält.

Das spanische Wertpapierrecht beinhaltet Bestimmungen, 
die dann greifen, wenn ein Anleger direkt oder indirekt 
bestimmte, als erheblich geltende Prozentsätze des 
Grundkapitals einer an spanischen Börsen gehandelten 
Gesellschaft erwirbt. Diese in Artikel 1 der durch die 
königliche Verfügung 432/2003 vom 11. April geänderten 
königlichen Verfügung 1197/1991 vom 26. Juli in Bezug 
auf Übernahmeangebote niedergelegten Bestimmungen 
sehen vor, dass der besagte Anleger anbieten muss, 
die folgenden Prozentsätze zu erwerben: das Angebot 
muss (a) bei mindestens 10% liegen, wenn der Anleger 
25% der Aktien oder anderer Wertpapiere (wie etwa 
Zeichnungsrechte, Wandelschuldverschreibungen, 
Bezugsscheine oder sonstige ähnliche Wertpapiere, 
die diesen Anleger direkt oder indirekt zur Zeichnung 

oder zum Erwerb von Aktien berechtigen) erwirbt oder 
einen Schwellenwert erreichen, der, ohne einen solchen 
Prozentsatz zu erreichen, die Bestellung einer Zahl von 
Directors ermöglicht, die zusammen mit den gegebenenfalls 
bereits bestellten Directors mehr als ein Drittel und weniger 
als die Hälfte plus einen der Gesamtzahl aller Directors 
der Zielgesellschaft repräsentieren oder, wenn der Anleger 
bereits zwischen 25% und 50% hält und innerhalb der 
folgenden 12 Monate weitere 6% dazukaufen möchte; und 
(b) bei 100% liegen, wenn er den Schwellenwert von 50% 
erreicht oder überschreitet oder einen Schwellenwert, der, 
ohne einen solchen Prozentsatz zu erreichen, die Bestellung 
einer Zahl von Directors ermöglicht, die zusammen 
mit den gegebenenfalls bereits bestellten Directors 
mehr als die Hälfte der Gesamtzahl aller Directors der 
Zielgesellschaft repräsentieren. Angesichts der verschiedenen 
Schwellengrößen in Artikel 1 der königlichen Verfügung 
1197/1991 und in Artikel 15 der Gesellschaftsstatuten von 
EADS, (die, kurz gesagt, prinzipiell verlangen, dass ein 
Übernahmeangebot in Höhe von 100% des Aktienkapitals 
erfolgt, falls ein Aktionär (alleine oder gemeinsam mit 
Aktionären) direkt oder indirekt über eine Anzahl von 
Aktien oder Stimmrechten verfügt, die 33 1/3% des oben 
beschriebenen Grundkapitals von EADS übersteigt), ist die 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales („SEPI“), 
ein Minderheitsaktionär von EADS, der Auffassung, 
dass die königliche Verfügung 1197/1991 für EADS als 
niederländische, in drei verschiedenen Ländern (Spanien, 
Frankreich und Deutschland) börsennotierte Gesellschaft 
keine Gültigkeit besitzt und die Gesellschaftsstatuten 
ordnungsgemäß vorsehen, dass ein Übernahmeangebot 
immer dann erfolgen muss, wenn 33 1/3% des Grundkapitals 
erworben worden sind. SEPI hat im Namen von EADS diese 
Frage mit der CNMV besprochen und diese hat schriftlich 
bestätigt, dass „der angenommene Vorgang nicht in den 
Rahmen der oben erwähnten königlichen Verfügung 
1197/1991 fällt“ und dass daher die besagte königliche 
Verfügung 1197/1991 für EADS keine Gültigkeit besitzt.

Ferner hat die CNMV in einem Antwortschreiben vom 19. 
Juni 2000 auf eine Anfrage von bestimmten Aktionären 
von EADS erklärt, dass die königliche Verfügung 1197/91 
vom 26. Juli 1991 in Bezug auf Übernahmeangebote nicht 
für Übertragungen von Aktien zwischen Parteien der 
Aktionärsverträge von EADS gilt, vorausgesetzt, dass diese 
Übertragungen im Rahmen der Aktionärsverträge erfolgen 
und dass diese Verträge in Kraft bleiben.
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3.2	A llgemeine Beschreibung des 
Grundkapitals

3.2.1	 Änderungen des Grundkapitals oder der mit den Aktien  
verbundenen Rechte

Jeder Aktionär hat im Falle der Ausgabe neuer Aktien ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien entsprechend seiner zum 
Zeitpunkt der Aktienausgabe bestehenden Beteiligung 
vorbehaltlich der nachstehenden Ausnahmen. Kein 
Bezugsrecht wird bei Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlage 
und bei Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter der Gesellschaft 
bzw. an Mitarbeiter einer Konzerngesellschaft gewährt. 
Zu den vertraglichen Bestimmungen hinsichtlich dieser 
Bezugsrechte siehe „3.3.2 Beziehungen zwischen den 
Hauptaktionären“.

Die Ausgabe von EADS-Aktien erfolgt durch 
Beschluss der Aktionärsversammlung. Ferner kann die 
Aktionärsversammlung das Board of Directors für einen 
Zeitraum von höchstens fünf Jahren dazu ermächtigen, 
neue Aktien auszugeben und die Bedingungen der Ausgabe 
festzulegen.

Das Bezugsrecht kann durch Beschluss der 
Aktionärsversammlung beschränkt oder ausgeschlossen 
werden. Das Bezugsrecht kann auch vom Board of 
Directors beschränkt oder ausgeschlossen werden, 
sofern die Aktionärsversammlung das Board of 
Directors für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren 
dazu ermächtigt, die neuen Aktien unter Beschränkung 
oder Ausschluss von Bezugsrechten auszugeben. 
Aktionärsversammlungsbeschlüsse dieser Art müssen mit 
einer Zweidrittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefasst werden, wenn bei besagter Versammlung weniger als 
die Hälfte des ausgegebenen Grundkapitals anwesend oder 
vertreten ist.

Auf der für den 4. Mai 2006 einberufenen ordentlichen 
Aktionärsversammlung von EADS wird der Vorschlag 
zur Beschlussfassung vorgelegt, das Board of Directors zu 
ermächtigen, von Zeit zu Zeit Aktien über bis zu 1% des 
genehmigten Grundkapitals auszugeben und Bezugsrechte 
für einen Zeitraum bis einschließlich dem Tag der 
Aktionärsversammlung im Jahre 2007 zu gewähren, auch 
wenn die Bezugsrechte erst nach diesem Zeitraum ausgeübt 
werden können. Weiterhin soll das Board of Directors die 
Bedingungen solcher Aktienemissionen festlegen können. 
Weitere Vorschläge werden der Aktionärsversammlung 
zur Beschlussfassung vorgelegt, denen zufolge das Board of 
Directors ermächtigt wird, die bevorzugten Bezugsrechte 
für einen Zeitraum bis einschließlich dem Tag der 
im Jahr 2007 abzuhaltenden Aktionärsversammlung 
einzuschränken oder auszuschließen und Aktienoptionspläne 
und Mitarbeiterbeteiligungsprogramme zu genehmigen, 
die Gewährung von Rechten zum Bezug von Aktien 
enthalten können, die zu den in diesen Plänen spezifizierten 
Zeitpunkten ausgeübt werden können.

Die Aktionärsversammlung kann das ausgegebene 
Grundkapital durch die Annullierung von Aktien oder durch 
Herabsetzung des Nennwerts der Aktien im Wege einer 
entsprechenden Satzungsänderung herabsetzen, wobei eine 
solche Satzungsänderung einer Mehrheit von mindestens 
zwei Drittel der bei der Aktionärsversammlung abgegebenen 
Stimmen bedarf. An der Hauptversammlung vom 4. 
Mai 2006 wird vorgeschlagen, bis zu 6.956.970 Aktien 
einzuziehen.
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3.2.2 	Ausgegebenes Grundkapital

3.2.4 	Wertpapiere, die Zugang zum Kapital der Gesellschaft gewähren

Außer den Aktienoptionen, die für die Zeichnung von 
EADS-Aktien gewährt werden (siehe „Teil 1/2.3.3 
Mitarbeitern gewährte Optionen“) gibt es keine Wertpapiere, 
die sofort oder langfristig Zugriff auf das Aktienkapital von 
EADS ermöglichen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die mögliche Verwässerung, 
die bei Ausübung aller Aktienoptionen, die bis zum 31. 
Dezember 2005 ausgegeben wurden, eintreten würde:

Potenzielles Grundkapital von EADS Anzahl Aktien
Verwässerungsprozentsatz 

des Kapitals
Anzahl 

Stimmrechte
Verwässerungsprozentsatz 

der Stimmrechte

Gesamtzahl der EADS-Aktien, die zum Datum dieses Dokuments 
ausgegeben wurden 817.743.130 95,97% 807.150.421 95,9%
Gesamtzahl der EADS-Aktien, die nach Ausübung von 
Aktienoptionen ausgegeben werden könnten 34.366.468 4,03% 34.366.468 4,1%

Potenzielles Grundkapital von EADS insgesamt 852.109.598 100% 841.516.889 100%
*	 Der potenzielle Verwässerungseffekt durch Ausübung dieser Aktienoptionen bezogen auf Stimmrechte bzw. Kapital kann durch Aktienrückkaufprogramme der Gesellschaft bzw. die anschließende 
Einziehung von zurückgekauften Aktien reduziert werden. Siehe „3.3.7.1 Niederländisches Recht und Informationen zu Aktienrückkaufprogrammen.“

 

Am 31. Dezember 2005 belief sich das ausgegebene Grundkapital der Gesellschaft auf € 817.743.130, bestehend aus 
817.743.130 Aktien mit einem Nennwert von € 1,00 pro Aktie.

3.2.3 	Genehmigtes Kapital

Am 31. Dezember 2005 belief sich das genehmigte Kapital der Gesellschaft auf € 3 Mrd., bestehend aus 3.000.000.000 Aktien 
mit einem Nennwert von € 1,00 pro Aktie.
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3.2.5	 Änderungen des ausgegebenen Kapitals seit Gründung der Gesellschaft

Datum Transaktionsart
Nennwert je 

Aktie

Anzahl der 
ausgegebenen/
eingezogenen 

Aktien Agio*

Gesamtanzahl 
der ausgegebenen 
Aktien nach der 

Transaktion

Nach der 
Transaktion 

ausgegebenes 
Gesamtkapital

29. Dezember 1998 Gründung NLG 1.000 100 - 100 NLG 100.000
3. April 2000 Umstellung auf € €1 50.000 - 50.000 €50.000
8. Juli 2000 Aktienemission gegen Einlagen 

von Aerospatiale Matra, Dasa AG 
und SEPI €1 715.003.828 €1.511.477.044 715.053.828 €715.053.828

13. Juli 2000 Aktienemission zwecks 
öffentlichem Angebot und 

Notierung €1 80.334.580 €1.365.687.860 795.388.408 €795.388.408
21. September 2000 Aktienemission zwecks Angebots 

von Aktien an Mitarbeiter, das 
im Zusammenhang mit dem 

öffentlichen Angebot und 
der Notierung der Aktien der 

Gesellschaft erfolgte €1 11.769.259 €168.300.403 807.157.667 €807.157.667
5. Dezember 2001 Angebot von Aktien an 

Mitarbeiter (note d’opération von 
der COB** am 13. Oktober 2001 

unter der Nummer 01-1209 
genehmigt) €1 2.017.894 €19.573.571.80 809.175.561 €809.175.561

4. Dezember 2002 Angebot von Aktien an 
Mitarbeiter (note d’opération von 
der COB am 11. Oktober 2002 

unter der Nummer 02-1081 
genehmigt) €1 2.022.939 €14.470.149.33 811.198.500 €811.198.500

5. Dezember 2003 Angebot von Aktien an 
Mitarbeiter (note d’opération 

von der COB am 25. September 
2003 unter der Nummer 03-836 

genehmigt) €1 1.686.682 €19.363.109.36 812.885.182 €812.885.182
20. Juli 2004 Einziehung von Aktien aufgrund 

Ermächtigung der ordentlichen 
Aktionärsversammlung vom 6. 

Mai 2004 €1 5.686.682 — 807.198.500 €807.198.500
3. Dezember 2004 Angebot von Aktien an 

Mitarbeiter (note d’opération 
von der AMF am 10. September 

2004 unter Nummer 04-755 
genehmigt) €1 2.017.822 €34.302.974 809.216.322 €809.216.322

Im Jahr 2004 Angebot von Aktion nach der 
Ausübung von Aktienoptionen, 

die den Mitarbeitern gewährt 
wurden*** €1 362.747 €6.133.436 809.579.069 €809.579.069

25. Juli 2005 Einziehung von Aktien aufgrund 
Ermächtigung der ordentlichen 

Aktionärsversammlung vom 11. 
mai 2005 €1 1.336.358 — 808.242.711 €808.242.711

29. Juli 2005 Angebot von Aktien an 
Mitarbeiter (note d’opération von 
der AMF am 4. mai 2005 unter 

Nummer 05-353 genehmigt) €1 1.938.309 €34.618.198.74 810.181.020 €810.181.020
Im Jahr 2005 Angebot von Aktion nach der 

Ausübung von Aktienoptionen, 
die den Mitarbeitern gewährt 

wurden*** €1 7.562.110 €144.176.031.61 817.743.130 €817.743.130
(*)	Die Kosten (abzüglich Steuern) im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot im Juli 2000 wurden mit dem Aktienagio in Höhe von € 55.849.772 verrechnet.
(**)	Früherer Name der Autorité des marchés financiers (die „AMF“).
(***)	Weitere Informationen über Aktienoptionspläne, unter denen diese Optionen Mitarbeitern von EADS gewährt wurden, entnehmen Sie bitte „Teil 1/2.3.3 Mitarbeitern gewährte Optionen“.
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3.3 	Aktienbesitz und Stimmrechte

3.3.1 	Aktionärsstruktur

Die EADS vereinigt die Aktivitäten von Aerospatiale Matra 
(„Aerospatiale Matra“ oder „ASM“), der DaimlerChrysler 
Aerospace AG („Dasa AG“) – mit Ausnahme bestimmter 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten – („Dasa“) und der 
Construcciones Aeronauticas SA („CASA“) in Folge einer 
Reihe von im Juli 2000 stattgefundenen Transaktionen.

In diesem Bericht bezieht sich der Begriff 
„Zusammenschluss zu EADS“ auf den Abschluss der 
im Juli 2000 von Aerospatiale Matra, Dasa AG und 
SEPI vorgenommenen Einbringungen in EADS, um ihre 
Aktivitäten in EADS zu vereinigen.

Der Begriff „indirekte EADS-Aktien“ bezieht sich auf von 
DaimlerChrysler AG („DaimlerChrysler“), SEPI und 
Société de Gestion de l’Aéronautique, de la Défense et de 
l’Espace („SOGEADE“) gehaltene Aktien, für die die EADS 
Participations B.V. alle damit verbundenen Stimmrechte 
ausübt, sowie Lagardère SCA („Lagardère“) und die Société 
de Gestion de Participations Aéronautiques („SOGEPA“) , 
bzw. die Gesellschaften ihrer Firmengruppe, deren EADS-
Aktien indirekt über SOGEADE gehalten werden und 
durch Transparenz ihre jeweilige Beteiligung an SOGEADE 
erkennen lassen.

Sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes 
ergibt, wird die Aktienbeteiligung der DaimlerChrysler 
Luft- und Raumfahrt Beteiligungs GmbH & Co. KG 
(„DC KG“) an EADS in diesem Bericht als Aktienbesitz 
von DaimlerChrysler bezeichnet, und die laut den im 
vorliegenden Bericht erläuterten Verträgen bestehenden 
Rechte und Pflichten der DC KG werden als Rechte und 
Pflichten von DaimlerChrysler bezeichnet.

Per 31. Dezember 2005 werden 29,89% der EADS-
Aktien von DC KG, einer 100%igen Tochtergesellschaft 
der Dasa AG, die selbst eine 100%ige Tochter der 
DaimlerChrysler Luft- und Raumfahrt Holding AG 

(„DCLRH“) ist, einer 93,85%igen Tochtergesellschaft von 
DaimlerChrysler, gehalten. SOGEADE, eine französische 
Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite 
par actions), deren Grundkapital zu 50% SOGEPA (einer 
französischen Staatsholdinggesellschaft) und zu 50% 
Désirade gehört, hält 29,89% der EADS-Aktien. Désirade 
ist eine französische Société par actions simplifiée, die zu 
100% Lagardère gehört. Demnach befinden sich 59,78% des 
Grundkapitals von EADS zu gleichen Teilen im Besitz von 
SOGEADE und DaimlerChrysler, die EADS gemeinsam 
mittels einer Personengesellschaft nach niederländischem 
Recht („Contractual Partnership“) beherrschen. Die 
spanische Staatsholdinggesellschaft SEPI ist ebenfalls eine 
Vertragspartei in der Contractual Partnership und hält 
5,47% des Grundkapitals von EADS. Die Öffentlichkeit 
(einschließlich der EADS-Belegschaft) und die Gesellschaft 
halten 33,39% bzw. 1,30% des Grundkapitals von EADS. Die 
République Française (der „französische Staat“) hält direkt 
0,06% dieses Grundkapitals, wobei dieser Aktienbestand 
spezifischen Bestimmungen unterliegt.

Am 8. Juli 2004 kündigte DaimlerChrysler an, dass 
DaimlerChrysler (im Zusammenhang mit einer Hedging-
Transaktion) alle EADS-Anteile (22.227.478 EADS-Aktien, 
die zu diesem Zeitpunkt 2,73% des Kapitals und 2,78% der 
EADS-Stimmrechte repräsentierten) mit Ausnahme seiner 
indirekten EADS-Aktien auf dem Markt platziert hatte. 
Somit hält DaimlerChrysler zum Tag dieses Dokuments 
keine EADS-Aktien direkt.

Am 11. November 2005 übertrug die Dasa AG ihre gesamte 
Beteiligung an EADS an ihre 100%ige Tochter DC KG.
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(*)	�EADS Participations B.V. übt die mit den von SOGEADE, DaimlerChrysler und SEPI verpfändeten EADS-Aktien verbundenen Stimmrechte aus, wobei die drei Partner den Rechtstitel an ihrem 
jeweiligen Aktienbesitz behalten.

(**)	 �Der französische Staat übt die mit diesen EADS-Aktien (die bei der Caisse des dépôts et consignations deponiert sind) verbundenen Stimmrechte in derselben Weise aus wie EADS Participations 
B.V. die in der Contractual Partnership gepoolten Stimmrechte ausübt.

(***)	�Aktien, die der französische Staat aufgrund der Privatisierung von Aerospatiale Matra im Juni 1999 nach der Verteilung ohne Zahlung einer Gegenleistung an bestimmte ehemalige Aktionäre 
dieses Unternehmens hält. Alle gegenwärtig vom französischen Staat gehaltenen Aktien müssen auf dem Markt veräußert werden.

(****)	�Die Gesellschaft DCLHRH befindet sich zu 93,85% im Besitz von DaimlerChrysler; fast der gesamte restliche Aktienbestand wird von der Stadt Hamburg gehalten.
(*****)	�Zum 31. Dezember 2005 hält die Gesellschaft direkt oder indirekt über eine andere Gesellschaft, an der sie direkt oder indirekt zu über 50% beteiligt ist, 10.592.709 eigene Aktien. Die von der 

Gesellschaft gehaltenen eigenen EADS-Aktien sind nicht stimmberechtigt.

Französischer Staat LagardèreSOGEPA Spanischer Staat DaimlerChrysler

Désirade DCLRH

SOGEADE
(verwaltet von

SOGEADE' Gérance)
SEPI

****
93,85%100%100%

100%50%50%

100%

Dasa

DC KG

29,89% (30,29%) 5,47% (5,53%) 29,89% (30,29%)

Vertagliche Partnerschaft
(verwaltet von EADS participation B.V.)

65,25 % (66,11 %) *

EADS N.V. 33,39 % (33,83 %) Öffentlichkeit0,06% (0,06%) **/***

1,30 % (-) *****

Das nachstehende Diagramm veranschaulicht die Eigentümerstruktur von EADS zum 31. Dezember 2005 (% des Kapitals/der 
Stimmrechte) vor Ausübung ausstehender Aktienoptionen, die für die Zeichnung von EADS-Aktien gewährt wurden. Siehe 
„Teil 1/2.3.3 Mitarbeitern gewährte Optionen“.
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3.3.2 	Beziehungen zwischen den Hauptaktionären

Die wesentlichen Vereinbarungen, die die Beziehungen 
zwischen den Gründern von EADS regeln, sind 
einmal der den Zusammenschluss zu EADS zwischen 
DaimlerChrysler, Dasa AG, Lagardère, SOGEPA, 
SOGEADE und SEPI betreffenden Geschäftsvorgänge 
markierende Beteiligungsvertrag (nachstehend 
„Participation Agreement“ genannt) sowie ein dem 
niederländischen Recht unterliegender Gesellschaftsvertrag, 
der bei der Durchführung des Zusammenschlusses 
zu EADS zwischen SOGEADE, Dasa AG, SEPI and 
EADS Participations B.V.(nachstehend „Contractual 
Partnership-Vertrag“ genannt) abgeschlossen worden ist 
und bestimmte Bedingungen des Participation Agreement 
wiederholt sowie eine bestimmte Anzahl weiterer 
Verträge (vor allem ein Aktionärsvertrag (nachstehend 
„SOGEADE-Aktionärsvertrag“ genannt), der nach 
dem Zusammenschluss zwischen SOGEPA und Lagardère 
abgeschlossen wurde, und ein Vertrag zwischen dem 
französischen Staat, DaimlerChrysler und DCLRH). EADS 
Participations B.V. ist eine nach niederländischem Recht 
errichtete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) und ist 
die geschäftsführende Gesellschafterin der Contractual 
Partnership. Die von DaimlerChrysler, SOGEADE und SEPI 
gehaltenen indirekten EADS-Aktien wurden an die EADS 
Participations B.V. verpfändet, der in Übereinstimmung mit 
dem Contractual Partnership Vertrag das ausschließliche 
Recht zugesprochen wurde, die mit den verpfändeten Aktien 
verbundenen Stimmrechte auszuüben (darunter das Recht, 
an Aktionärsversammlungen teilzunehmen und dort zu 
reden).

Die vorstehenden Verträge regeln u.a. die folgenden 
Angelegenheiten:

die Zusammensetzung des Boards of Directors von EADS, 
EADS Participations B.V. und SOGEADE Gérance 

•

(geschäftsführende Gesellschafterin (gérant commandité) 
der SOGEADE);

die Übertragungsbeschränkungen der Aktien an EADS 
und SOGEADE;

die Vorkaufs- und Miterwerbsrechte von DaimlerChrysler, 
SOGEADE, SOGEPA und Lagardère;

die Abwehr feindlicher Übernahmeversuche Dritter;

die Folgen eines Beherrschungswechsels bei 
DaimlerChrysler, SOGEADE, Lagardère, SOGEPA oder 
SEPI;

eine Verkaufsoption, die SOGEADE DaimlerChrysler 
unter bestimmten Bedingungen für ihre EADS-Aktien 
gewährt;

bestimmte Rechte des französischen Staates bezüglich 
gewisser strategischer Entscheidungen über u.a. die 
Geschäfte von EADS mit ballistischen Raketen und

bestimmte Beschränkungen der Beteiligung des 
französischen Staates an EADS.

Weitere Informationen zu den Verträgen zwischen den 
Hauptaktionären von EADS finden sich weiter unten.

Die Organisation von EADS Participations B.V.

Das Board of Directors von EADS Participations B.V. wird 
zu gleichen Teilen von DaimlerChrysler und SOGEADE 
nominiert (wobei SOGEADE bei seinen Ernennungen 
Vorschläge von Lagardère berücksichtigt). DaimlerChrysler 
und SOGEADE nominieren jeweils vier Directors, außer 
wenn beide Anderweitiges vereinbaren, und jeder nominiert 
aus seinem Anteil an den Directors einen Chairman und 
einen Chief Executive Officer. Obwohl SEPI seit dem 8. Juli 
2003 nicht mehr das Recht zur Nominierung eines Directors 
hat, hat das Board of Directors von EADS Participations 

•

•

•

•

•

•

•

Angaben zu der Anzahl der Aktien und Stimmrechte, die 
die Mitglieder des Board of Directors und des Executive 
Committee halten, befinden sich im Abschnitt „Teil 1/2.2.1 
Vergütung der Directors und wichtiger Führungskräfte“.

Ca. 2,25% des Kapitals und 2,28% der Stimmrechte der 
Gesellschaft werden von EADS-Mitarbeitern gehalten.

Weitere Informationen über Änderungen zum Aktienbesitz 
seit dem 31. Dezember 2005 finden sich unter „1.2 Jüngster 
Geschäftsgang“.
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B.V. auf Vorschlag von DaimlerChrysler und SOGEADE 
entschieden, auf der Aktionärsversammlung vom 11. Mai 
2005 ein weiteres spanisches Mitglied zu bestellen, wodurch 
sich die Anzahl der Directors auf neun erhöht.

Diese Struktur verleiht DaimlerChrysler und SOGEADE 
dieselben Rechte zur Ernennung der Mehrzahl der 
Mitglieder des Board of Directors von EADS Participations 
B.V. Die Beschlüsse des Board of Directors von EADS 
Participations B.V. erfordern die Zustimmung von 
mindestens sechs Mitgliedern, mit Ausnahme bestimmter 
Angelegenheiten, die die vorherige einstimmige 
Zustimmung von DaimlerChrysler und SOGEADE 
erfordern.

Übertragung der EADS-Aktien

Im Zeitraum zwischen der Durchführung des 
Zusammenschlusses zu EADS und dem 1. Juli 2003 
(dem „Stillhaltezeitraum“) war die Fähigkeit von 
DaimlerChrysler, SOGEADE, SEPI, Lagardère, SOGEPA 
und dem französischen Staat eingeschränkt, Aktien von 
EADS zu übertragen.

Nach dem Ablauf des Stillhaltezeitraums am 1. Juli 2003 
sind DaimlerChrysler, SOGEADE, SEPI, Lagardère 
und SOGEPA jeweils berechtigt, ihre EADS-Aktien 
vorbehaltlich der folgenden Bedingungen an der Börse zu 
veräußern:

wenn eine Partei EADS-Aktien verkaufen möchte, hat 
sie gemäß den nachstehenden Bestimmungen vor dem 
Verkauf ihrer indirekten EADS-Aktien zuerst ihre direkt 
gehaltenen EADS-Aktien zu veräußern;

beim Verkauf indirekter EADS-Aktien sind 
DaimlerChrysler (im Fall eines Verkaufs seitens 
SOGEADE), SOGEADE (im Fall eines Verkaufs seitens 
DaimlerChrysler) oder SOGEADE und DaimlerChrysler 
(im Fall eines Verkaufs seitens SEPI) berechtigt, ein 
Vorerwerbsrecht auszuüben oder ihre indirekten EADS-
Aktien in demselben Verhältnis wie die entsprechenden 
indirekten EADS-Aktien der entsprechenden Parteien am 
Markt zu verkaufen;

bei der Übertragung indirekter EADS-Aktien seitens 
SOGEPA oder Lagardère besteht ein Vorerwerbsrecht 
zu Gunsten von Lagardère bzw. SOGEPA. Wird dieses 

•

•

•

Vorerwerbsrecht nicht ausgeübt, können die indirekten 
EADS-Aktien (a) mit der Zustimmung von Lagardère 
beziehungsweise SOGEPA und auch mit der Zustimmung 
von DaimlerChrysler an einen zu benennenden Dritten 
verkauft werden und (b) wenn diese Zustimmung 
nicht erteilt wird, können die indirekten EADS-Aktien 
vorbehaltlich des oben erwähnten Vorerwerbsrecht von 
DaimlerChrysler an der Börse veräußert werden;

Lagardère und SOGEPA haben das Recht, im Fall eines 
Verkaufs von indirekten EADS-Aktien durch SOGEPA 
bzw. Lagardère anteilmäßig ebenfalls einen Verkauf ihrer 
indirekten EADS-Aktien vorzunehmen (sogenanntes „Tag-
along“); und

die vorgenannten Vorkaufs- und Tag-along-Rechte von 
Lagardère und SOGEPA gelten nicht für eine Übertragung 
von EADS-Aktien, die von ihnen direkt gehalten werden.

Alle Verkäufe von EADS-Aktien am Markt gemäß des 
Participation Agreements sollen in einer geordneten Art 
und Weise stattfinden, um zu gewährleisten, dass möglichst 
wenige Marktstörungen im Hinblick auf die EADS-Aktien 
auftreten. Zu diesem Zweck sollten sich die Parteien vor 
allen derartigen Verkäufen untereinander abstimmen.

Beherrschung von EADS

Wenn ein Dritter, den DaimlerChrysler oder SOGEADE 
ablehnen (ein „unfreundlicher Dritter“), im Besitz einer 
direkten oder indirekten Beteiligung an EADS-Aktien 
in Höhe von 12,5% oder mehr ist, die im Rahmen der 
Contractual Partnership gebündelt sind (eine „qualifizierte 
Beteiligung“), haben die Parteien des Participation 
Agreements ihre Beherrschungs- und Einflussmittel 
uneingeschränkt einzusetzen, um den unfreundlichen 
Dritten daran zu hindern, seine Rechte oder Befugnisse 
bezüglich EADS zu erhöhen, außer wenn eine unerwünschte 
Offerte (wie nachstehend definiert) von dem unfreundlichen 
Dritten vorliegt, oder bis zu dem Zeitpunkt, an dem 
DaimlerChrysler und SOGEADE den unfreundlichen 
Dritten übereinstimmend nicht mehr für einen 
unfreundlichen Dritten ansehen oder der unfreundliche 
Dritte keine qualifizierte Beteiligung mehr besitzt.

Nach dem Ablauf des Stillhaltezeitraumes am 1. Juli 2003 
ist es den Parteien des Participation Agreements gestattet, 
ein Angebot (entweder in Form eines Übernahmeangebotes 

•

•
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oder eines sonstigen Angebotes) eines unfreundlichen 
Dritten anzunehmen, das DaimlerChrysler oder SOGEADE 
ablehnen (eine „unerwünschte Offerte“), wenn dabei 
nicht die Bestimmungen verletzt werden, die unter anderem 
vorsehen, dass die Partei, die das Angebot annehmen 
möchte, ihre EADS-Aktien zuerst DaimlerChrysler und/
oder SOGEADE anbieten muss, so dass DaimlerChrysler 
und/oder SOGEADE im Hinblick auf alle oder einige der 
EADS-Aktien, die von der Partei gehalten werden, die 
das unerwünschte Angebot annehmen möchte, von ihren 
Vorkaufsrechten Gebrauch machen können.

Jeder Verkauf von EADS-Aktien, mit Ausnahme der 
indirekten EADS-Aktien, seitens DaimlerChrysler, 
SOGEADE oder Lagardère unterliegt dem jeweiligen 
Vorerwerbsrecht von SOGEADE, DaimlerChrysler und 
SOGEPA, wenn es sich bei dem unfreundlichen Dritten um 
einen Aktionär und Erwerber von am Markt angebotenen 
EADS-Aktien handelt. Wenn SOGEPA bei einem Verkauf 
seitens Lagardère ihr Vorerwerbsrecht nicht ausübt, kann 
DaimlerChrysler ein Vorerwerbsrecht ausüben.

Auflösung der Contractual Partnership und EADS 
Participations B.V.

Die Contractual Partnership und EADS Participations B.V. 
werden u.a. bei Auftreten der folgenden Umstände aufgelöst 
und liquidiert (jedes ein „Auflösungsereignis“):

(i) wenn der Anteil der indirekten EADS-Aktien von 
DaimlerChrysler oder SOGEADE unter 10% der gesamten 
EADS-Aktien liegt, es sei denn, die Differenz zwischen 
dem Aktienbesitz von DaimlerChrysler und SOGEADE 
(berechnet als prozentuales Verhältnis zwischen der Anzahl 
der von jedem Unternehmen gehaltenen indirekten EADS-
Aktien und der Gesamtzahl der EADS-Aktien) beträgt 
5% oder weniger. In diesem Fall erfolgt eine Auflösung 
und Liquidierung nur dann, wenn der Anteil der von 
DaimlerChrysler oder SOGEADE gehaltenen indirekten 
EADS-Aktien an der gesamten Zahl von EADS-Aktien 5% 
oder weniger beträgt; oder

(ii) wenn nach einem Beherrschungswechsel von Lagardère, 
SOGEPA, SOGEADE, oder DaimlerChrysler kein Dritter 
binnen 12 Monaten nach dem Beherrschungswechsel 
gemäß den Bestimmungen des Participation Agreements 
ein Angebot zum Kauf von SOGEADE-Aktien oder 
der indirekten EADS-Aktien abgibt, die von der Partei 
gehalten werden, bei der ein Beherrschungswechsel 

stattgefunden hat (die „geänderte Partei“), und das die 
geänderte Partei anzunehmen bereit ist (siehe nachstehend 
unter „Beherrschungswechsel“). Wenn auf einen 
Beherrschungswechsel von SEPI kein Drittangebot zum 
Kauf der indirekten EADS-Aktien von SEPI erfolgt, führt 
dies nicht zu einer Auflösung der Contractual Partnership 
oder von EADS Participations B.V., sondern dazu, dass SEPI 
ihre wichtigsten Rechte bzw. Verpflichtungen unter dem 
Participation Agreement und der Contractual Partnership 
verliert.

Bei Auftreten eines Auflösungsereignisses wird EADS 
Participations B.V. die Weiterführung ihrer Geschäfte 
mit Ausnahme jener, die für ihre Liquidation oder die 
Liquidation der Contractual Partnerships erforderlich sind, 
einstellen.

Beherrschungswechsel

Das Participation Agreement sieht u.a. vor, dass (a) bei 
einem Beherrschungswechsel von Lagardère oder 
SOGEPA auf Wunsch von DaimlerChrysler, (b) bei einem 
Beherrschungswechsel von SOGEADE auf Wunsch von 
DaimlerChrysler, (c) bei einem Beherrschungswechsel von 
DaimlerChrysler auf Wunsch von SOGEADE, (d) bei 
einem Beherrschungswechsel von SEPI auf Wunsch von 
SOGEADE oder DaimlerChrysler folgendes zu geschehen 
hat:

(i) die Partei, bei der ein Beherrschungswechsel eingetreten 
ist, wird sich nach besten Kräften bemühen, ihre 
SOGEADE-Aktien (im Fall eines Beherrschungswechsels bei 
Lagardère oder SOGEPA) oder ihre indirekten EADS-Aktien 
(im Fall eines Beherrschungswechsels bei DaimlerChrysler, 
SOGEADE oder SEPI) an einen Drittkäufer zu Bedingungen 
wie unter fremden Dritten zu verkaufen. Wenn es sich bei 
der Partei, bei der ein Beherrschungswechsel eintritt, um 
Lagardère oder SOGEPA handelt, wird der Drittkäufer mit 
der Zustimmung von DaimlerChrysler benannt, wobei diese 
Zustimmung nicht unbillig verweigert werden darf; und

(ii) im Fall eines Kaufangebots eines Dritten für die von 
Lagardère oder SOGEPA gehaltenen SOGEADE-Aktien 
oder für die von DaimlerChrysler, SOGEADE oder SEPI 
gehaltenen indirekten EADS-Aktien (je nachdem was 
zutrifft), das die Partei, bei der ein Beherrschungswechsel 
eingetreten ist, anzunehmen bereit ist, ist dieses Angebot 
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umgehend (a) DaimlerChrysler, Lagardère oder SOGEPA, 
(b) SOGEADE im Fall eines Beherrschungswechsels 
bei DaimlerChrysler, (c) DaimlerChrysler im Fall 
eines Beherrschungswechsel bei SOGEADE, oder 
(d) DaimlerChrysler oder SOGEADE im Fall eines 
Beherrschungswechsels bei SEPI mitzuteilen (die Partei, die 
gemäß (a), (b), (c) oder (d) zu benachrichtigen ist, wird die 
„unveränderte Partei“ genannt). Der unveränderten Partei 
steht ein Vorerwerbsrecht an den zum Kauf angebotenen 
SOGEADE-Aktien oder den indirekten EADS-Aktien 
zu dem von dem Dritten angebotenen Preis zu. Im Fall 
(d) sind DaimlerChrysler und SOGEADE, wenn sie sich 
dafür entschieden haben, dass SEPI einen Dritterwerber 
beizubringen hat, zum Kauf der indirekten EADS-Aktien 
von SEPI entsprechend dem Verhältnis an EADS-Aktien, 
die sich zum entsprechenden Zeitpunkt in ihrem Besitz 
befinden, berechtigt. Teilt die unveränderte Partei ihre 
Absicht, die SOGEADE-Aktien oder indirekten EADS-
Aktien zu kaufen, nicht binnen 30 Tagen nach dem 
Kaufangebot mit, ist die veränderte Partei verpflichtet, 
diese SOGEADE-Aktien oder indirekten EADS-Aktien 
dem Dritten zu den Bedingungen zu verkaufen, die im 
ursprünglichen Angebot des Dritten enthalten waren.

Bei dem Drittkäufer darf es sich weder um einen 
Konkurrenten von EADS, SOGEADE oder DaimlerChrysler 
(je nachdem was zutrifft) noch ein Mitglied des Konzerns 
handeln, der die Kontrolle der veränderten Partei 
übernommen hat.

Anderweitige Vertragsstörungen

Das Participation Agreement sieht bestimmte Rechtsfolgen 
bei anderen Vertragsstörungen, vor allem aufgrund 
Insolvenz oder bei einer wesentlichen Verletzung des 
Participation Agreements vor. Insbesondere dann, wenn eine 
solche Vertragsstörung DaimlerChrysler, SOGEADE oder 
SEPI zuzurechnen ist, ist die Partei, die die Vertragsstörung 
nicht zu vertreten hat, bzw. bei der das Ereignis nicht 
eingetreten ist, (jeweils SOGEADE, DaimlerChrysler 
oder SOGEADE und DaimlerChrysler) zum Kauf der 
EADS-Aktien der den Vertrag störenden Partei und deren 
Beteiligung an EADS Participations B.V. berechtigt. Tritt bei 
Lagardère oder SOGEPA eine Vertragsstörung ein, ist diese 
Partei verpflichtet, sich nach besten Kräften zu bemühen, 
ihre Beteiligung am Kapital von SOGEADE zu Bedingungen 

wie unter fremden Dritten an einen Drittkäufer zu 
veräußern (bei dem es sich nicht um einen Konkurrenten 
von EADS oder DaimlerChrysler handeln darf). Bei einem 
Verkauf durch Lagardère hat SOGEPA mit Zustimmung von 
DaimlerChrysler (die nicht unbillig verweigert werden darf) 
den Drittkäufer zu benennen. Erfolgt ein derartiger Verkauf 
durch SOGEPA, ist die Zustimmung von DaimlerChrysler 
erforderlich, die nicht unbillig verweigert werden darf.

Sonderrechte und -pflichten 
des französischen Staats

Der französische Staat, der nicht Partei des Participation 
Agreements ist, schloss am 14. Oktober 1999 (mit späteren 
Änderungen) einen separaten Vertrag nach französischem 
Recht mit DaimlerChrysler und DCLRH ab, demzufolge 
sich der französische Staat verpflichtet:

seine über SOGEPA, SOGEADE und EADS Participations 
B.V. gehaltene Beteiligung am gesamten ausgegebenen 
Kapital von EADS auf höchstens 15% zu beschränken; und

dass in Zukunft weder er selbst noch eines seiner 
Unternehmen EADS-Aktien direkt halten.

Ausgenommen davon sind (i) jene EADS-Aktien, die 
aufgrund der Privatisierung von Aerospatiale Matra im Juni 
1999 durch den französischen Staat im Anschluss an die 
Verteilung ohne Zahlung einer Gegenleistung an bestimmte 
ehemalige Aktionäre dieses Unternehmens noch gehalten 
werden und die auf dem Markt zu veräußern sind; (ii) jene 
Aktien, die von SOGEPA oder dem französischen Staat 
gehalten werden und gemäß dem Participation Agreement 
oder der Gesellschaftervereinbarung der SOGEADE-
Aktionäre (siehe unten) verkauft oder erworben werden 
können; und (iii) jene Aktien, die ausschließlich für 
Anlagezwecke gehalten werden.

Darüber hinaus hat EADS in einem zwischen EADS und 
dem französischen Staat abgeschlossenen Vertrag (der 
„Vertrag über ballistische Raketen“) dem französischen 
Staat folgende Rechte eingeräumt: (a) ein Vetorecht und 
darauf folgende Kaufmöglichkeit bezüglich des mit 
ballistischen Raketen verbundenen Geschäfts von EADS, 
wobei das Veto dann eingelegt und die Kaufmöglichkeit 
wahrgenommen werden kann, wenn (i) Dritte, die nicht mit 
den Firmengruppen DaimlerChrysler und/oder Lagardère 
verbunden sind, direkt oder indirekt, entweder alleine oder 

•

•
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gemeinsam handelnd, über 10% des Grundkapitals oder 
der Stimmrechte von EADS oder ein Mehrfaches davon 
erwerben oder wenn (ii) der Verkauf der mit ballistischen 
Raketen zusammenhängenden Vermögenswerte oder der 
Aktien von Gesellschaften, die dieses Geschäft betreiben, 
nach der Kündigung des SOGEADE-Aktionärsvertrags 
erwogen wird; und (b) das Recht, Einwände gegen die 
Übertragung solcher Vermögenswerte oder Aktien zu 
erheben, solange der SOGEADE-Aktionärsvertrag in Kraft 
ist.

SOGEADE

Bei SOGEADE handelt es sich um eine französische 
Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite 
par actions), an deren Kapital SOGEPA (50%) und Désirade, 
eine französische société par actions simplifiée, (50%) 
beteiligt sind. Das Aktienkapital von Désirade selbst gehört 
gänzlich Lagardère. Lagardère besitzt deshalb indirekt 50% 
von SOGEADE.

Die Komplementärin (associé commandité) von SOGEADE, 
SOGEADE Gérance, ist eine französische société par actions 
simplifiée und verwaltet SOGEADE.

Das Board of Directors von SOGEADE Gérance besteht 
aus acht Direktoren, von denen je vier von Lagardère und 
SOGEPA nominiert werden. Die Beschlüsse des Board 
of Directors von SOGEADE Gérance werden mit einer 
einfachen Mehrheit der Mitglieder gefasst, mit Ausnahme 
der folgenden Angelegenheiten, die die Zustimmung einer 
qualifizierten Mehrheit von sechs der acht Mitglieder 
erfordern: (a) der Erwerb oder Verkauf von Aktien oder 
Vermögenswerten, die einen Wert von über € 500 Mio 
besitzen; (b) Vereinbarungen über strategische Allianzen 
oder industrielle oder finanzielle Zusammenarbeit; (c) 
eine Erhöhung des Grundkapitals von EADS um mehr 
als € 500 Mio mit Bezugsrechtsausschluss; (d) jegliche 
Entscheidung über die Ernennung oder Aufgabe von 
Sicherungsrechten an den Vermögenswerten, die mit 
dem Status als Hauptauftragsnehmer, der Konstruktion, 
Entwicklung und Integration ballistischer Raketen oder 
den Mehrheitsbeteiligungen an den Unternehmen Cilas, 
Sodern, Nuclétudes und GIE Cosyde zusammenhängen. Die 
unter (d) oben erwähnten Entscheidungen werden auch von 
dem Vertrag über ballistische Raketen geregelt (siehe oben 
„Sonderrechte und -pflichten des französischen Staats“).

Wird in einer Abstimmung des Board of Directors von 
SOGEADE Gérance über diese Angelegenheiten keine 
qualifizierte Mehrheit von sechs Mitgliedern erreicht, 
weil eines der von SOGEPA bestellten Mitglieder eine 
Nein-Stimme abgibt, sind die von SOGEADE benannten 
Mitglieder des Boards der EADS Participations B.V. 
verpflichtet, gegen den Vorschlag zu stimmen. Somit 
kann der französische Staat als Eigentümer von SOGEPA 
während der Laufzeit der SOGEADE-Aktionärsvereinbarung 
gegen alle diesbezüglichen Entscheidungen von EADS 
Participations B.V. und damit von EADS ein Veto einlegen.

Die indirekten Beteiligungen der SOGEADE-Aktionäre an 
EADS sollen sich zu jeder Zeit in der Beteiligungsstruktur 
von SOGEADE widerspiegeln.

Unter bestimmten Bedingungen, insbesondere bei einem 
Beherrschungswechsel von Lagardère, hat Lagardère einem 
beliebigen, nichtstaatlichen, von SOGEPA zu bestimmenden 
und von DaimlerChrysler zu genehmigenden Dritten eine 
Option zum Kauf ihrer mittelbar gehaltenen SOGEADE-
Aktien zu gewähren. Diese Kaufoption kann während 
der Laufzeit der SOGEADE-Aktionärsvereinbarung zum 
Marktpreis der EADS-Aktien ausgeübt werden.

Die SOGEADE-Aktionärsvereinbarung endet, wenn 
Lagardère oder SOGEPA nicht mehr im Besitz von 
mindestens 20% des SOGEADE-Kapitals sind, mit der 
Ausnahme, dass: (a) die vorstehenden Bestimmungen, 
die sich auf die von Lagardère gewährte Kaufoption 
beziehen, bis zum Ende des Participation Agreements 
in Kraft bleiben, (b) SOGEPA ein Mitglied des Board 
of Directors von SOGEADE Gérance benennen kann, 
solange es mindestens eine SOGEADE-Aktie hält, wobei 
jegliche Entscheidung über die Ernennung oder Aufgabe 
von Sicherungsrechten an den Vermögenswerten, die mit 
dem Status als Hauptauftragsnehmer, der Konstruktion, 
Entwicklung und Integration ballistischer Raketen oder 
den Mehrheitsbeteiligungen an den Unternehmen Cilas, 
Sodern, Nuclétudes und GIE Cosyde zusammenhängen, 
die Zustimmung dieses Board Mitglieds erfordert, und 
(c) die SOGEADE Aktionärsvereinbarung endet, wenn 
DaimlerChrysler eine Auflösung von EADS Participations 
B.V. verursacht. In dem letzten Fall sind die Parteien 
verpflichtet, eine neue Gesellschaftervereinbarung 
auszuhandeln, die der vom 14. April 1999 bezüglich 
Aerospatiale Matra entspricht und zum Zeitpunkt der 
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Auflösung von EADS Participations B.V. ihre jeweiligen 
Beteiligungen an SOGEADE berücksichtigt.

Verkaufsoption

Im Participation Agreement gewährt SOGEADE 
DaimlerChrysler eine Option zum Verkauf ihrer EADS-
Aktien, die DaimlerChrysler ausüben kann (i) im Falle 
eines Patts aufgrund der Ausübung der SOGEPA 
gewährten Rechte hinsichtlich bestimmter strategischer 
Entscheidungen (wie vorstehend unter der Beschreibung 
von SOGEADE aufgeführt) mit Ausnahme jener über 
die Geschäfte mit ballistischen Raketen, oder (ii) während 
bestimmter Zeiträume, vorausgesetzt, dass in beiden Fällen 
der französische Staat immer noch direkte oder indirekte 
Beteiligungen an EADS-Aktien hält. Die Verkaufsoption 
kann von DaimlerChrysler nur im Hinblick auf alle EADS-
Aktien ausgeübt werden.

Der Ausübungspreis der Option wird auf der Basis des 
durchschnittlichen Börsenkurses der Aktien von EADS 
ermittelt.

Übt DaimlerChrysler die ihr von SOGEADE gewährte 
Verkaufsoption aus, erwirbt grundsätzlich SOGEADE 
die EADS-Aktien von DaimlerChrysler. Lagardère kann 
jedoch nach der Ausübung der Verkaufsoption durch 
DaimlerChrysler von SOGEPA verlangen, dass SOGEPA 
an die Stelle von SOGEADE tritt. DaimlerChrysler hat sich 
mit diesem Substitutionsrecht einverstanden erklärt. Übt 
Lagardère das Substitutionsrecht nicht aus, ist Lagardère 
verpflichtet, die für diesen Erwerb erforderlichen Mittel 
anteilmäßig bereitzustellen. SOGEPA ist entsprechend 
ihrer Beteiligung an SOGEADE zu einer anteiligen 
Finanzierung verpflichtet. Falls Lagardère sich an der 
Finanzierung nicht beteiligt, ist (a) SOGEPA verpflichtet, 
anteilig an die Stelle von SOGEADE zu treten und die 
Aktien zu kaufen, die DaimlerChrysler bei der Ausübung 
ihrer Verkaufsoption veräußern will, und (b) können 
SOGEPA oder Lagardère die Auflösung von SOGEADE 
und EADS Participations B.V. sowie die Beendigung der 
SOGEADE-Aktionärsvereinbarung verlangen (unbeschadet 
der Beendigungsbestimmungen der SOGEADE-
Aktionärsvereinbarung, die vorstehend im Abschnitt 
„SOGEADE“ beschrieben werden). In diesem Fall kann 
Lagardère ihre EADS-Aktien uneingeschränkt am Markt 
oder als Paketverkauf an einen Dritten veräußern.

Pfandrecht an EADS-Aktien, das der EADS 
Participations B.V. gewährt wird

Beim Zusammenschluss zu EADS haben SOGEADE, 
DaimlerChrysler und SEPI zur Sicherung ihrer 
Verpflichtungen aus der Contractual Partnership und des 
Participation Agreements zugunsten der EADS Participations 
B.V. und der übrigen Parteien der Contractual Partnership 
ein Pfandrecht an ihren jeweiligen indirekten EADS-Aktien 
gewährt.

Einbringungen in EADS – Spezielle 
Verpflichtungen von EADS

EADS hat sich verpflichtet, über die von Aerospatiale Matra, 
Dasa AG und SEPI eingebrachten Anteile sieben Jahre lang 
nicht zu verfügen. Die Einbringungsverträge, die zwischen 
EADS einerseits und Aerospatiale Matra, Dasa AG und 
SEPI andererseits abgeschlossen worden sind, sehen vor, 
dass EADS, falls sie dies für wünschenswert hält, diese 
Anteile mit der Maßgabe veräußern kann, dass EADS auf 
Verlangen Lagardère und SOGEPA (falls von Aerospatiale 
Matra eingebrachte Anteile verkauft werden), Dasa AG oder 
SEPI gegebenenfalls für alle ihnen tatsächlich wegen der 
durch den Verkauf der Aktien durch EADS entstandenen 
Steuernachteile (tatsächlich gezahlte oder getragene Steuern, 
einschließlich des Verbrauchs bestehender Verlustvorträge) 
entschädigt. Diese Entschädigungsverpflichtung erlischt 
sieben Jahre nach dem Tag der Einbringung. Werden alle 
drei, Lagardère, SOGEPA und Dasa AG entschädigt, wird 
das Board of Directors den Betrag der Entschädigung anhand 
eines eigens zu diesem Zweck erstellten Berichts festsetzen, 
der von den beiden unabhängigen Direktoren der EADS 
vorgelegt wird. Über den Betrag und die Bedingungen dieser 
Entschädigung wird die Aktionärsversammlung unterrichtet.

DADC

Der EADS gehören 75% der Aktien der DADC Luft- und 
Raumfahrt Beteiligungs-AG („DADC“) (die übrigen 25% 
gehören DCLRH). Das Stammkapital der Dornier GmbH 
gehört zu 97,1% der DADC und zu 2,9% der Familie 
Dornier. In Gesellschafterversammlungen der Dornier 
GmbH stehen DADC mehr als 95,2% und der Familie 
Dornier weniger als 4,8% der Stimmrechte zu. DADC 
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und Dornier GmbH haben einen Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen.

In vielen Fällen ist bei einem Beschluss der Gesellschafter 
der Dornier GmbH eine Mehrheit von 100% der auf 
der Gesellschafterversammlung abgegebenen Stimmen 
erforderlich, insbesondere bei Beschlüssen über die 
Auflösung der Gesellschaft, über Satzungsänderungen, 
die die Rechte der Minderheitsgesellschafter 
aufheben, beschränken oder beeinträchtigen, über eine 
Kapitalherabsetzung, über Verschmelzungen (es sei denn, 
Dornier GmbH ist die aufnehmende Gesellschaft), über 
die Übertragung von Beteiligungen an deren Unternehmen 
oder die Übertragung ganzer Tätigkeitsbereiche mit 
Ausnahme einer Übertragung von Vermögen gegen 
Aktien, als Sacheinlage oder an ein Unternehmen, 
das mit DaimlerChrysler zumindest assoziiert ist, was 
vorausgesetzt wird, wenn DaimlerChrysler mindestens 
20% des Kapitals kontrolliert. Das Zustimmungserfordernis 
gilt auch für alle Übertragungen von Anteilen an der 
Dornier GmbH, die Unternehmen des DaimlerChrysler 
Konzerns (einschließlich der mit dem DaimlerChrysler 
Konzern assoziierten Unternehmen) gehören, vorbehaltlich 
bestimmter Ausnahmen, darunter der Übertragung an andere 
Unternehmen des DaimlerChrysler Konzerns (einschließlich 
der mit dem DaimlerChrysler Konzern assoziierten 
Unternehmen). Außerdem erhält die Familie Dornier von 
der Dornier GmbH eine garantierte Dividende (je nach Art 
der Anteile) von 8,7% oder 15% des Nennwerts ihrer Anteile 
zuzüglich etwaiger Körperschaftsteuergutschriften. Die 
garantierte Dividende ist indexgebunden. DaimlerChrysler 
hat für die Zahlung der Mindestdividende an die 
Anteilseigner der Familie Dornier einzustehen. Hinsichtlich 
des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags, der 
zurzeit zwischen DADC und der Dornier GmbH besteht, 
haben die Gesellschafter der Familie Dornier auf Zahlungen 
Anspruch, die mindestens dem Betrag entsprechen, auf 
den sie Anspruch hätten, wenn der Beherrschungs- und 
Ergebnisabführungsvertrag nicht bestehen würde. DADC 
hat diese Einstandspflicht im Innenverhältnis übernommen.

Am 30. November 1988 schlossen DaimlerChrysler 
und die Familie Dornier einen separaten Vertrag, um die 
Rechte von DaimlerChrysler zu stärken und zugleich die 
wirtschaftlichen Interessen der Minderheitsgesellschafter 
zu schützen. Letztere können insbesondere verlangen, 
dass ihre Geschäftsanteile an der Dornier GmbH (i) gegen 

bar oder (ii) im Tausch gegen DaimlerChrysler-Aktien 
oder (iii) im Tausch gegen Aktien eines Unternehmens, 
in oder unter dem DaimlerChrysler seine Luft- und 
Raumfahrtaktivitäten konzentriert, von DaimlerChrysler 
oder einem anderen, mit DaimlerChrysler assoziierten und 
von DaimlerChrysler benannten Unternehmen, erworben 
werden. Am 29. März 2000 schlossen DaimlerChrysler, 
DCLRH, DADC, EADS Deutschland GmbH und Dasa 
AG einen Vertrag ab, dem zufolge DaimlerChrysler das 
Recht hat, von DADC zu verlangen, dass sie die auf 
diese Weise von den Gesellschaftern der Familie Dornier 
angebotenen Gesellschafteranteile erwirbt. DaimlerChrysler 
wird der DADC den zu zahlenden Mehrbetrag, der über 
den Verkehrswert der Anteile hinausgeht, ersetzen. 
Überdies wird DADC einige weitere Rechte und Pflichten 
hinsichtlich des Schutzes der Interessen der Familie Dornier 
wahrnehmen.

Am 29. Dezember 2004 vereinbarten Silvius Dornier und 
DaimlerChrysler die Übertragung aller verbleibenden 
Anteile von Silvius Dornier an der Dornier GmbH (3,58%) 
an DaimlerChrysler oder ein anderes von DaimlerChrysler 
benanntes Unternehmen der DaimlerChrysler-Gruppe 
und die Beilegung der Streitigkeiten bzgl. der Rechte und 
möglichen Ansprüche von Silvius Dornier resultierend 
aus oder in Verbindung mit seinem Aktienbesitz an der 
Dornier GmbH. Keiner der anderen Familiengesellschafter 
übte sein dreimonatiges Vorkaufsrecht hinsichtlich des 
Erwerbs dieser Anteile aus, so dass die Übertragung am 
17. April 2005 wirksam wurde. Nach der oben erwähnten 
Vereinbarung zwischen DaimlerChrysler, DCLRH, 
DADC, EADS Deutschland GmbH und Dasa AG 
(„Handhabungsvereinbarung“) bot DADC DaimlerChrysler 
unwiderruflich an, diese Aktien zu ihrem Marktwert zum 
Zeitpunkt des Verkaufs an DaimlerChrysler zu kaufen. 
Dieses Angebot wurde von DaimlerChrysler angenommen 
und das Geschäft am 3. mai 2005 abgeschlossen.

Ferner hat sich DCLRH in den 
Unternehmenszusammenschlussverträgen verpflichtet, 
Lagardère (und alle Gesellschaften des Lagardère 
Konzerns) und SEPI für alle Kosten, Forderungen, 
Auslagen, Verluste und Verpflichtungen (mit Ausnahme 
von Folgeschäden, die für DCLRH (oder eine andere 
Gesellschaft des DaimlerChrysler Konzerns) nicht 
vorhersehbar waren)) zu entschädigen, die ihnen (oder 
einem von ihnen) ab dem Datum des Abschlusses der 
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Unternehmenszusammenschlussverträge aufgrund eines 
bestehenden oder geltend gemachten Anspruchs seitens 
eines oder mehrerer Gesellschafter der Dornier GmbH 
(außer Mitgliedern des Dasa Konzerns) gegen Lagardère 
(oder eine Gesellschaft des Lagardère Konzerns), SEPI, die 
Contractual Partnership, EADS Participations B.V., Dasa 
AG (oder eine Gesellschaft des Dasa Konzerns), EADS oder 
einen Rechtsträger, der von oder für DaimlerChrysler in 
den Konzern oder die Dasa AG-Gruppe eingebracht wird, 
entstehen. Diese Entschädigungspflicht gilt auch zugunsten 

von EADS, sofern in den Einbringungsverträgen der Dasa 
Aktivitäten in EADS eine derartige Verpflichtung nicht 
enthalten ist.

Über die Verbindung zwischen dem Unternehmen und 
seinen Hauptaktionären, gemäß obiger Beschreibung in 
Abschnitt 3.3.2 hinaus, gibt es aus Sicht der Gesellschaft 
keine potentiellen Interessenskonflikte im Bezug auf die 
Gesellschaft zwischen den Aufgaben der Directors und 
deren privaten Interessen oder Verpflichtungen.

3.3.3 	Art der Aktien

Die Aktien von EADS sind Namensaktien. Das Board 
of Directors kann beschließen, einige oder alle Aktien in 
Inhaberaktien umzuwandeln.

Die Aktien werden im Aktionärsregister eingetragen, ohne 
dass eine Aktienurkunde ausgegeben wird, es sei denn, das 

Board of Directors hat für alle oder bestimmte Aktien die 
Ausgabe von Aktienurkunden beschlossen. Aktienurkunden 
werden in der Form ausgegeben, die das Board of Directors 
bestimmt. Namensaktien sind in einer vom Board of 
Directors zu bestimmenden Weise zu nummerieren.

3.3.4 	Änderung der Kapitalverhältnisse seit Gründung der Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde mit einem genehmigten 
Grundkapital von 500.000 Niederländische Gulden („NLG“) 
gegründet, die in 500 Aktien mit einem Nennwert von 
jeweils 1.000 NLG unterteilt waren. Erster Zeichner 
der Gesellschaft war Aerospatiale Matra, an die am 29. 
Dezember 1998 100 Aktien ausgegeben wurden. Diese 
Aktien wurden durch notarielle Urkunde am 28. Dezember 
1999 auf die Dasa AG übertragen.

Die Änderungen der Kapitalverhältnisse der Gesellschaft 
seit ihrer Börseneinführung und Notierung sind wie 
nachstehend aufgeführt (eine Beschreibung der Änderungen 
des ausgegebenen Kapitals seit Gründung der Gesellschaft ist 
in Abschnitt „3.2.5 Änderungen des ausgegebenen Kapitals 
seit Gründung der Gesellschaft“ enthalten):

Seit Juli 2000 sind 4.293.746 EADS-Aktien (0,52% des 
Kapitals von EADS zum Datum dieses Dokuments) ohne 
Gegenleistung an bestimmte frühere Aktionäre von dem 
französischen Staat im Anschluss an die Privatisierung von 
Aerospatiale Matra im Juni 1999 ausgegeben worden. Im Juli 
2002 fand die letzte Verteilung statt.

Überdies verkauften der französische Staat und Lagardère 
im Januar 2001 ihre gesamten EADS-Aktien (jeweils 
7.500.000 und 16.709.333 EADS-Aktien) am Markt, mit 
Ausnahme ihrer indirekten EADS-Aktien (und, im Falle 
des französischen Staates, mit Ausnahme der EADS-Aktien, 
die an die früheren Aktionäre von Aerospatiale Matra 
auszugeben sind; siehe Abschnitt „— 3.3.2 Beziehungen 
zwischen den Hauptaktionären – Sonderrechte und -
pflichten des französischen Staates“), die sie durch die 
Nichtausübung der Mehrzuteilungsoption besaßen, die 
den Konsortialbanken im Rahmen der von der Gesellschaft 
zum Zwecke ihrer Notierung im Juli 2000 durchgeführten 
Börseneinführung gewährt wurde (einschließlich, im 
Falle von Lagardère, der Aktien, mit Ausnahme der 
indirekten EADS-Aktien, die von den französischen 
Finanzinstituten nach Ablauf der Ausübungsfrist für die 
Mehrzuteilungsoption erworben wurden).

Am 8. Juli 2004 kündigte DaimlerChrysler an, dass 
DaimlerChrysler (im Zusammenhang mit einer Hedging-
Transaktion) alle EADS-Anteile (22.227.478 EADS-Aktien, 
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die zu diesem Zeitpunkt 2,73% des Kapitals und 2,78% der 
EADS-Stimmrechte repräsentierten) mit Ausnahme seiner 
indirekten EADS-Aktien auf dem Markt platziert hatte. Am 
20. Juli 2004 zog die Gesellschaft 5.686.682 eigene Aktien 
ein. Schließlich emittierte die Gesellschaft im Jahr 2004 und 
bis zum Datum dieses Dokuments 490.609 Aktien infolge 
der Ausübung von Optionen, die Konzernmitarbeiter im 
Rahmen von Aktienoptionsplänen in den Jahren 2000, 2002 
und 2003 gewährt wurden (siehe „Teil 1/2.3.3 Mitarbeitern 
gewährte Optionen“).

Seit der Einreichung des Referenzdokuments der 
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2004 bei der AMF am 
19. April 2005 hat die Gesellschaft keine Schwellenwert-

Mitteilungen erhalten. Nach Wissen der Gesellschaft 
hält kein Aktionär der Gesellschaft mit Ausnahme der in 
nachstehender Tabelle aufgeführten Anteilseigner mehr als 
5% des Kapitals bzw. der Stimmrechte der Gesellschaft.

Die Aufteilung der ausgegebenen Aktien und 
Stimmrechte der Gesellschaft vor Ausübung ausstehender 
Aktienoptionen, die für die Zeichnung von EADS-Aktien 
gewährt wurden (siehe „Teil 1/2.3.3 Mitarbeitern gewährte 
Optionen“), ist im Hinblick auf die letzten drei Jahre in der 
nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Aktionäre

Position zum 31. Dez. 2005 Position zum 31. Dez. 2004 Position zum 31. Dez. 2003
% der 

Kapitals
% der 

Stimmrechte Anzahl der Aktien
% der 

Kapitals
% der 

Stimmrechte Anzahl der Aktien
% der 

Kapitals
% der 

Stimmrechte Anzahl der Aktien

DC KG (von Dasa AG bis 
2005 gehaltene EADS-
Aktien) 29,89% 30,29% 244.447.704 30,20% 30,43% 244.447.704 30,07% 30,52% 244.447.704

SOGEADE 29,89% 30,29% 244.447.704 30,20% 30,43% 244.447.704 30,07% 30,52% 244.447.704

SEPI 5,47% 5,53% 44.690.871 5,52% 5,56% 44.690.871 5,50% 5,58% 44.690.871

Zwischensumme

Contractual

Partnership 65,.25% 66,11% 533.586.279 65,92% 66,42% 533.586.279 65,64% 66,62% 533.586.279

Dasa AG — — — — — — 2,73% 2,78% 22.227.478

Französischer Staat 0,06% 0,06% 502.746* 0,06% 0,06% 502.746 0,06% 0,06% 502.746

Öffentlichkeit 33,39% 33,83% 273.061.396** 33,25% 33,52% 269.248.792 30,10% 30,54% 244.640.745

Eigener Aktienrückkauf *** 1,30%  — 10.592.709 0,77% — 6.241.252 1,47% — 11.927.934

Gesamt 100,00% 100,00% 817.743.130 100,00% 100,00% 809.579.069 100,00% 100,00% 812.885.182
(*)	 �Aktien, die der französische Staat aufgrund der Privatisierung von Aerospatiale Matra im Juni 1999 nach der Verteilung ohne Zahlung einer Gegenleistung von 4.293.746 Aktien an bestimmte 

ehemalige Aktionäre dieses Unternehmens hält. Alle gegenwärtig vom französischen Staat gehaltenen Aktien müssen auf dem Markt veräußert werden.
(**)	 Einschließlich Mitarbeiter von EADS. Zum 31. Dezember 2005 hielten Mitarbeiter von EADS ca. 2,25% des Aktienkapitals und 2,28% der Stimmrechte.
(***)	Die von der Gesellschaft gehaltenen eigenen EADS-Aktien sind nicht stimmberechtigt.

Nach Wissen der Gesellschaft gibt es mit Ausnahme der 
weiter oben in Abschnitt „3.3.2 Beziehungen zwischen den 
Hauptaktionären“ genannten Rechte keine Pfandrechte an 
den Aktien der Gesellschaft.

Die Gesellschaft erbat die Offenlegung der Identität 
der wirtschaftlich Berechtigten ihrer Aktien, die von 
identifizierbaren Inhabern (Titres au porteur identifiables) 
gehalten werden, die jeweils mehr als 10.000 Aktien 
halten. Anhand der Studie, die am 31. Dezember 2005 
abgeschlossen wurde, wurden 1.552 Aktionäre identifiziert, 
die insgesamt 234.778.123 EADS-Aktien halten 

(einschließlich 3.254.107 Aktien, die von Iberclear im 
Auftrag des spanischen Marktes und 20.842.757 Aktien, die 
von Clearstream im Auftrag des deutschen Marktes gehalten 
werden).

Die derzeitige Kapitalstruktur der Gesellschaft ist in 
vorstehendem Abschnitt „3.3.1 Aktionärsstruktur“ 
dargestellt.

Weitere Informationen über Änderungen zum Aktienbesitz 
seit dem 31. Dezember 2005 finden sich auf unter „1.2 
Jüngster Geschäftsgang“. 
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3.3.5 	Personen mit beherrschendem Einfluss auf die Gesellschaft

Siehe „3.3.1 Aktionärsstruktur“ und „3.3.2 Beziehungen zwischen den Hauptaktionären“.

3.3.6	 Vereinfachte Struktur der EADS-Gruppe

Die folgende Grafik stellt die vereinfachte Organisation der 
wesentlichen Geschäftsbereiche von EADS dar, die fünf 
Geschäftsbereiche und die wesentlichen Geschäftseinheiten 
umfasst. Zur einfacheren Darstellung wurden Zwischen- 
Holdinggesellschaften weggelassen. Die schattierten 
Kästchen repräsentieren Geschäftsbereiche (im Fall 
des Geschäftsbereichs MTA) oder Geschäftseinheiten 
(im Fall Militärflugzeuge), die Teil der in Klammern 
aufgeführten juristischen Personen sind. Die farbigen 
Kästchen bezeichnen Einheiten, die Teil eines der fünf 
Geschäftsbereiche von EADS sind. Die weißen Kästchen 

bezeichnen Einheiten, die Holdinggesellschaften oder 
Beteiligungen außerhalb der fünf Geschäftsbereiche von 
EADS sind und nicht direkt zum Führungsbereich eines 
bestimmten Directors gehören. Socata, EADS ATR, 
ATR GIE, EFW und Sogerma Services gehören zu den 
„Übrigen Geschäften“, und gehören nicht zu den fünf 
Geschäftsbereichen von EADS und EFW und Sogema 
Services liegen im direkten Verantwortungsbereich von 
Gustav Humbert, EADS, ATR, ATR GIE und Socata in der 
direkten Verantwortung von Hans Peter Ring. Siehe „1.1.1 
Überblick – Organisation der EADS-Geschäftsbereiche“.
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3.3.7 	Erwerb eigener Aktien durch die Gesellschaft

3.3.7.1	 Niederländisches Recht 
und Informationen zu 
Aktienrückkaufprogrammen

Gemäß niederländischem Recht zu Insidergeschäften und 
der Kommissionsverordnung Nr. 2273/2003/EU muss die 
Gesellschaft die nachstehend beschriebenen Bedingungen 
für Aktienrückkaufprogramme und damit verbundene 
Offenlegungen erfüllen.

Nach niederländischem Recht kann die Gesellschaft, 
vorbehaltlich bestimmter Vorschriften des niederländischen 
Rechts und der Satzung, ihre eigenen Aktien erwerben, wenn 
(i) das Eigenkapital abzüglich des Kaufpreises für die Aktien 
nicht niedriger ist als die Summe aus dem eingezahlten und 
eingeforderten Kapital und den in den Niederlanden gesetzlich 
vorgeschriebenen Rücklagen, und (ii) die Gesellschaft und ihre 
Tochtergesellschaften infolge des Erwerbs eigener Aktien nicht 
über Aktien verfügen oder diese als Pfandgläubiger halten 
würden, deren gesamter Nennwert höher als ein Zehntel des 
ausgegebenen Grundkapitals der Gesellschaft wäre. Der Erwerb 
eigener Aktien kann vom Board of Directors nur mit einer 
entsprechenden Ermächtigung der Aktionärsversammlung 
durchgeführt werden. Die Ermächtigung kann nur für einen 
Zeitraum von höchstens 18 Monaten erteilt werden.

Die von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien sind nicht 
stimmberechtigt. Nutznießer und Pfandgläubiger eigener 
Aktien der Gesellschaft sind jedoch in den Fällen, in denen 
das Nutznießer- oder Pfandrecht vor Erwerb der Aktien durch 
die Gesellschaft gewährt wurde, nicht daran gehindert, ihre 
Stimmrechte auszuüben.

Die ordentliche Aktionärsversammlung von EADS vom 
11. Mai 2005 ermächtigte das Board of Directors in einem 
Beschluss, der die vorige Ermächtigung der ordentlichen 
Aktionärsversammlung von EADS vom 6. Mai 2004 erneuerte, 
für einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem Datum der 
Aktionärsversammlung eigene Aktien der Gesellschaft, 
einschließlich derivativer Produkte, an einer beliebigen Börse 
oder anderweitig entgeltlich zu einem Preis zu erwerben, 
der nicht niedriger ist als der Nennwert und nicht höher 
als der höhere Preis von entweder (i) dem Preis des letzten 
unabhängigen Handels oder (ii) dem höchsten aktuellen 

unabhängigen Gebot an den Handelsorten, an denen der Kauf 
ausgeführt wird.

Bis Juli 2005 erwarb die Gesellschaft insgesamt 10.275.521 
eigenen Aktien; 1.336.358 davon wurden am 25. Juli 2005 
eingezogen.

Zum Datum dieses Dokuments hatte die Gesellschaft insgesamt 
3.686.270 ihrer eigenen Aktien zurückgekauft. Außerdem 
werden 11 Millionen der zurückgekauften Aktien an ein 
führendes französisches Finanzinstitut im Rahmen einer 
Securities lending-Vereinbarung vom 10. April bis zum 2. Mai 
2006 übergeben.

Auf der für den 4. Mai 2006 einberufenen ordentlichen 
Aktionärsversammlung von EADS wird ein Vorschlag 
zur Beschlussfassung vorgelegt werden, um die durch die 
Anteilsinhaber auf der ordentlichen Aktionärsversammlung vom 
11. Mai 2005 erteilte Ermächtigung zu ersetzen und das Board of 
Directors für einen weiteren Zeitraum von 18 Monaten ab dem 
Datum der Aktionärsversammlung an zu ermächtigen, eigene 
Aktien der Gesellschaft, einschließlich derivativer Produkte, 
an einer beliebigen Börse oder anderweitig entgeltlich zu einem 
Preis zu erwerben, der nicht niedriger ist als der Nennwert und 
nicht höher als der höhere Preis von entweder (i) dem Preis des 
letzten unabhängigen Handels oder (ii) dem höchsten aktuellen 
unabhängigen Gebot an den Handelsorten, an denen der Kauf 
ausgeführt wird.

3.3.7.2	 Französische Vorschriften
Da die Aktien der Gesellschaft an einem organisierten Markt 
in Frankreich notiert werden, unterliegt sie den im Folgenden 
zusammengefassten Gesetzen und Vorschriften.

Gemäß Artikel 241-1 bis 241-6 der Allgemeinen Vorschriften 
der AMF erfordert der Erwerb eigener Aktien durch eine 
Gesellschaft prinzipiell die Publikation der Beschreibung des 
Aktienrückkaufprogramms. Eine solche Beschreibung muss vor 
der Umsetzung des Aktienrückkaufprogramms veröffentlicht 
werden.

Gemäß Artikel 631-1 bis 631-4 der Allgemeinen Vorschriften 
der AMF ist es der Gesellschaft untersagt, über den Handel mit 
ihren eigenen Aktien den Markt zu manipulieren. Artikel 631-5 
und 631-6 der Allgemeinen Vorschriften der AMF bestimmen 
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ferner die Bedingungen, unter denen ein Handel mit den eigenen 
Aktien rechtswirksam ist.

Die Gesellschaft ist nach dem Kauf eigener Aktien verpflichtet, 
innerhalb von höchstens sieben Handelstagen spezifische 
Informationen bzgl. solcher Käufe zu veröffentlichen, die der 
Öffentlichkeit auf der Webseite der Gesellschaft und der AMF 
zugänglich gemacht werden. Außerdem hat die Gesellschaft 
insbesondere der AMF mindestens monatlich Informationen über 
die Einziehung der zurückgekauften Aktien zur Verfügung zu 
stellen.

3.3.7.3	 Deutsche Vorschriften
Die Gesellschaft unterliegt als ausländischer Emittent nicht den 
deutschen Vorschriften, die den Handel mit eigenen Aktien 
regeln, da diese nur auf deutsche Emittenten Anwendung finden.

3.3.7.4	 Spanische Vorschriften
Die Gesellschaft unterliegt als ausländischer Emittent nicht den 
spanischen Vorschriften, die den Handel mit eigenen Aktien 
regeln, da diese nur auf spanische Emittenten Anwendung 
finden.

Gemäß den Richtlinien des spanischen Wertpapiergesetzes 
24/1988 vom 28. Juli 1988 darf eine Gesellschaft allerdings ihre 
eigenen Aktien nicht in der Absicht handeln, den Markt zu 
manipulieren.

3.3.7.5	 Beschreibung des 
Aktienrückkaufprogramms, das 
von der Hauptversammlung am 
4. Mai 2006 zu genehmigen ist

Gemäß Artikel 241-2 I und 241-3 III der Allgemeinen 
Vorschriften der AMF findet sich nachstehend eine Beschreibung 
des Aktienrückkaufprogramms („descriptif du programme“), das 
von der Gesellschaft durchgeführt werden soll.

Datum der ordentlichen Aktionärsversammlung für 
die Genehmigung des Aktienrückkaufprogramms: 
4. Mai 2006.

Anzahl der von der Gesellschaft direkt und indirekt 
gehaltenen EADS-Aktien und entsprechender 
Prozentsatz des Aktienkapitals: 3.686.270 Aktien, die 

•

•

zum Datum dieses Dokuments 0,45% des Aktienkapitals 
darstellen.

Vorgesehene Verwendung der EADS-Aktien, die 
zum Datum dieses Dokuments von der Gesellschaft 
gehalten werden: 

Die Reduktion des Aktienkapitals durch Einziehung aller 
oder eines Teils der zurückgekauften Aktien, insbesondere 
zur Vermeidung des Verwässerungseffekts in 
Zusammenhang mit bestimmten Bar-Kapitalerhöhungen, 
(i) das den Mitarbeitern der EADS-Gruppe zusteht oder 
für diese vorgesehen ist und/oder (ii) vorgenommen wird 
bzw. vorgenommen werden soll, in Zusammenhang mit 
der Ausübung von Aktienoptionen, die bestimmten 
Mitarbeitern der EADS-Gruppe gewährt wurden oder 
gewährt werden: 3.636.270 Aktien; und

Das Halten von Aktien für die Erfüllung 
von Verpflichtungen in Verbindung mit 
Aktienoptionsprogrammen für Mitarbeiter oder anderen 
Zuteilungen von Aktien an Mitarbeiter der EADS-Gruppe: 
50.000 Aktien.

Außerdem werden 11 Millionen der zurückgekauften 
Aktien an ein führendes französisches Finanzinstitut im 
Rahmen einer Securities lending-Vereinbarung, vom 10. 
April bis einschließlich zum 2. Mai 2006 übergeben.

Informationen zu Aktien die von EADS am 13. Oktober 
2004, am Tag des Inkrafttretens der EG-Verordnung Nr. 
2273/2003 vom 22. Dezember 2003, gehalten wurden und 
zum Datum dieses Dokuments noch immer im Besitz von 
EADS sind, finden sich nachstehend.

Zweck des von der Gesellschaft durchzuführenden 
Aktienrückkaufprogramms (in abnehmender 
Priorität, ohne Auswirkung auf die tatsächliche 
Verwendung der Rückkaufermächtigung, die je 
nach Bedarf und Möglichkeit festgelegt wird):

Die Reduktion des Aktienkapitals durch Einziehung 
aller oder eines Teils der zurückgekauften Aktien, 
insbesondere zur Vermeidung des Verwässerungseffekts 
in Zusammenhang mit bestimmten Kapitalerhöhungen für 
Bargeld (i) das den Mitarbeitern der EADS-Gruppe zusteht 
oder für diese vorgesehen ist und/oder (ii) vorgenommen 
wird, bzw. vorgenommen werden soll, in Zusammenhang 
mit der Ausübung von Aktienoptionen, die bestimmten 
Mitarbeitern der EADS-Gruppe gewährt wurden oder 

•

–

–

•

–
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gewährt werden, wobei die zurückgekauften Aktien keine 
Stimm- oder Dividendenrechte haben werden.

Das Halten von Aktien für die Erfüllung von 
Verpflichtungen in Verbindung mit:

(i) In EADS-Aktien wandelbare Schuldfinanzinstrumente;

(ii) Aktienoptionsprogramme für Mitarbeiter oder anderen 
Zuteilungen von Aktien an Mitarbeiter der EADS-Gruppe:

Der Kauf von Anteilen zur Einbehaltung und der späteren 
Verwendung zum Tausch oder zur Zahlung, im Rahmen 
möglicher externer Wachstumstransaktionen, und

Die Liquidität oder Dynamik des Sekundärmarktes der 
EADS-Aktien, die im Zuge einer Liquiditätsvereinbarung 
mit einem unabhängigen Anbieter von 
Investitionsdienstleistungen, in Übereinstimmung 
mit der Entscheidung der AMF vom 22. März 
2005, in Zusammenhang mit der Genehmigung von 
Liquiditätsverträgen, von der AMF als Marktpraxis 
anerkannt wird.

Verfahren:

Maximalbetrag des ausgegebenen Kapitals, das von der 
Gesellschaft zurückgekauft werden kann: 10%.

Maximale Anzahl der Aktien, die aufgrund Ermächtigung 
der ordentlichen Aktionärsversammlung von der 
Gesellschaft zurückgekauft werden kann: der Anteil von 
10% würde 82.155.442 Aktien des von der Gesellschaft 
ausgegebenen Aktienkapitals entsprechen, die zum 
Datum dieses Dokuments 821.554.421 Aktien darstellen. 
Dieser Maximalbetrag von 10% würde, basierend auf den 
852.091.123 Aktien 85.209.112 Aktien darstellen, die 
nach der Ausgabe von 30.536.702 Aktien aufgrund der 
Ausübung der Aktienoptionen, die zum Datum dieses 
Dokuments noch immer ausgeübt werden können, das 
gesamte, vollständig verwässerte Kapital der Gesellschaft 
ausmachen würden, die das Board of Directors gemäß 
Beschluss bestimmten Mitarbeitern der EADS-Gruppe 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 und 2005 gewährt hat.

Zudem dürfen die zu zahlenden Beträge unter 
Berücksichtigung des Kaufs von eigenen Aktien, in 
Übereinstimmung mit niederländischem Recht, die 
Eigenkapitalkompononten, die, per se, an die Aktionäre 
zurückzuzahlen oder auszuschütten sind, nicht 
übersteigen. „An die Aktionäre zurückzuzahlende oder 
auszuschüttende Eigenkapitalkomponenten“ umfasst die 

–

–

–

–

–

•

–

–

–

Beitragsprämien (in Zusammenhang mit Sacheinlagen), das 
Emissionsagio (in Zusammenhang mit Bareinlagen) und 
die anderen Reserven, wie in den Jahresabschlüssen von 
EADS dargelegt, von denen der Rückkaufspreis für die 
eigenen Aktien abgezogen werden muss.

Zum 31. Dezember 2005 beliefen sich die jeweiligen 
Werte dieser Eigenkapitalkomponenten von EADS, die an 
die Aktionäre zurückzuzahlen oder auszuschütten sind, 
auf: € 8.459.000.000 (Beitragsprämien), € 256.000.000 
(Emissionsagio), € (386.000.000) (andere Reserven) und 
€ (445.000.000) (eigene Aktien), d. h., ein Gesamtbetrag 
von € 7.884.000.000.

EADS behält sich das Recht vor, das 
Aktienrückkaufsprogramm in vollem Umfang 
umzusetzen und verpflichtet sich, den Schwellenwert von 
10% des ausgegebenen Aktienkapitals sowie den Betrag 
von € 7.884.000.000 während der Dauer des Programms 
direkt oder indirekt nicht zu überschreiten.

Schließlich unternimmt EADS alles, um jederzeit eine 
genügende Anzahl Aktien in öffentlichem Besitz zu 
halten, damit die Grenzwerte der Euronext Paris S.A. 
eingehalten werden.

Aktien können zu jeder Zeit gekauft oder verkauft 
werden (auch während einer Börseneinführung) in dem 
Umfang, der von den Börsenverordnungen zugelassen 
wird und mit jedem Mittel, inklusiv, unbegrenzt, 
dem Teil des Programms, der durch Verkauf oder 
Kauf von Blockhandel betrieben wird und inklusiv 
der Verwendung von Optionen, Kombinationen von 
abgeleiteten Finanzinstrumenten oder der Ausgabe von 
Sicherheiten, die auf irgendeine Weise EADS-Aktien 
innerhalb der in unserem Prospekt beschriebenen Grenzen 
Rechte zuteilt. Weiterhin wird EADS Kaufoptionen 
und Swaps, die gemäß den während des vorhergehenden 
Aktienrückkaufprogramms (siehe unten) geschlossenen 
Vereinbarungen erworben wurden, verwenden und 
schließt die Möglichkeit der Verwendung einer 
Transaktionsstruktur ähnlich der, die im vorhergehenden 
Aktienrückkaufprogramm verwendet wurde, um die 
eigenen Aktien zurückzukaufen, nicht aus.

Der Anteil der zurückgekauften Aktien durch die 
Verwendung von block trades kann dazu führen, dass 
alle Aktien im Kontext dieses Programms zurückgekauft 
werden.

–
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Prozentsatz des direkt und indirekt gehaltenen Aktienkapitals: 1,79%

Anzahl, der während der letzten 24 Monate eingezogenen Aktien: 7.023.040

Anzahl der im Portfolio gehaltenen Aktien: 14.686.270*

Buchwert des Portfolios: € 277,9 Mio

Marktwert des Portfolios: € 470,25 Mio
(*)	11 Millionen der zurückgekauften Aktien werden an ein führendes französisches Finanzinstitut im Rahmen einer Securities lending-Vereinbarung vom 10. April bis und mit zum 2. Mai 2006 
übergeben.

Zusätzlich wird EADS im Falle der Verwendung von 
abgeleiteten Finanzinstrumenten sicherstellen, dass keine 
Mechanismen verwendet werden, die die Volatilität der 
Aktien deutlich erhöhen würden, vor allem im Kontext 
von Kaufoptionen.

Charakteristika der Aktien, die aufgrund Ermächtigung der 
ordentlichen Aktionärsversammlung von der Gesellschaft 
zurückgekauft werden können: Aktien von EADS, 
eine Gesellschaft die am Marché Eurolist der Euronext 
Paris SA, im amtlichen Handelsmarkt der Frankfurter 
Wertpapierbörse und an den Börsen von Madrid, Bilbao, 
Barcelona und Valencia notiert ist.

DaimlerChrysler, DC KG, der französische Staat, 
Lagardère, SEPI, SOGEADE und SOGEPA werden, 
je nach den Umständen, ihre Rechte behalten, 
ihre verfügbaren EADS-Aktien im Rahmen dieses 
Aktienrückkaufprogramms an EADS zu verkaufen.

Maximaler Kaufpreis pro Aktie: € 70.

–

–

–

Dauer des Aktienrückkaufprogramms: Dieses 
Aktienrückkaufprogramm läuft bis einschließlich zum 
4. November 2007, d.h. dem Tag des Auslaufens der 
Ermächtigung der ordentlichen Aktionärsversammlung 
vom 4. Mai 2006. Eines der Hauptziele dieses 
Aktienrückkaufprogramms von EADS ist die mögliche 
Ausübung von Aktienoptionen durch Mitarbeiter der 
EADS-Gruppe, die ihnen 2000, 2001 und 2002 gewährt 
wurden. Es ist derzeit beabsichtigt, dass (i) ein solches 
Programm fortgesetzt und erneuert wird, so dass es 
am 9. August 2012 endet (d.h. der 8. August 2012 ist 
der letzte Tag, an welchem ein Mitarbeiter der EADS-
Gruppe alle oder einen Teil seiner/ihrer 2002 gewährten 
Aktienoptionen ausüben kann), und (ii) dass auf der 
ordentlichen Aktionärsversammlung beantragt wird, die 
Genehmigungen bis zu diesem Datum zu erneuern.

Erklärung der Gesellschaft zu Transaktionen, die 
in Zusammenhang mit ihren eigenen Aktien vom 
11. Mai 2005 bis zum Datum dieses Dokuments 
vorgenommen wurden:

•

•

Die 1.843.814 EADS-Aktien, die EADS zum Datum des 
Inkrafttreten der EU-Verordnung Nr. 2273/2003 vom 22. 
Dezember 2003 am 13. Oktober 2004 hatte und die EADS 
zum Datum der Erstellung dieses Dokumentes immer 
noch hat, sollen, in abnehmender Priorität, entweder 
(i) gemäß einer Entscheidung, die in Vereinbarung 
mit dem Niederländischen Gesetz während einer 
Jahreshauptversammlung von EADS getroffen werden 
soll, eingezogen werden, um den Verwässerungseffekt, der 
in Verbindung mit bestimmten Grundkapitalerhöhungen 
für Bargeld steht, zu vermeiden, während dem 
Geschäftsjahr vor so einer Jahreshauptversammlung im 
Kontext eines Belegschaftsaktieneigentumsplans und/
oder bei Ausübung der Aktienoptionen, die bestimmten 
Angestellten der EADS-Gruppe gewährt werden oder 

(ii) behalten werden, um die Leistung bestimmter 
Optionen zu ermöglichen, die in den Zielen des in diesem 
Dokument erwähnten Aktienrückkaufsprogramms 
beschrieben werden oder (iii) verwendet werden zum 
Tausch oder zur Zahlung im Rahmen einer möglichen 
externen Wachstumstransaktion oder (iv) verkauft 
werden im Kontext einer Liquiditätsvereinbarung in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen der AMF-
Anweisung Nr. 2005-07.

Zusätzlich ist vorgesehen, dass während der jährlichen 
EADS Aktionärsversammlung, die am 4. Mai 2006 
stattfinden wird, über den Einzug von 6.656.970 
zurückgekauften Aktien entschieden wird, um den 
Verwässerungseffekt, der mit Grundkapitalerhöhungen 
in Verbindung steht, zu vermeiden (i) im Kontext des 
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Belegschaftsaktieneigentumsprogramms für 2005, die 
Fristen und Charakteristika werden in einem Prospekt 
beschrieben, der von AMF am 4. Mai 2005 unter der 
Nummer 05-353 genehmigt wurden, in einer Höhe von 
50% der in solch einem Kontext ausgegebenen Aktien (dies 
stellt 969.155 Aktien dar) und (ii) bei der Ausübung 2005 
von Aktienoptionen, die bestimmten Mitarbeitern der 
EADS-Gruppe 2000, 2001 und 2002 gewährt wurden in 
Höhe von 100% der Aktien, die in einem solchen Kontext 
ausgestellt wurden (stellt 5.687.815 Aktien dar).

Zum Datum dieses Dokuments hat EADS im 
Kontext dieses Aktienrückkaufprogramms keine 
Liquiditätsvereinbarung mit einem unabhängigen Anbieter 
von Investmentdienstleistungen geschlossen.

Im Kontext dieses Aktienrückkaufsprogramms hat EADS 
derivative Finanzinstrumente verwendet (siehe unten). 
Diese derivativen Finanzinstrumente (Kaufoptionen) 
weisen die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten 
Eigenschaften auf.

Brutto-Kumulativ-Flows Eröffnungsbestände zum Datum dieses Dokuments

Käufe
Verkäufe/Transfers 
(Optionsausübung)

Eröffnungsbestand  
beim Kauf

Eröffnungsbestand  
beim Verkauf

Anzahl Aktien 9.781.376 - Call gekauft 
9.455.727

Termin-
verkauf

Call gekauft Verkauf

Durchschnittlich spätester Fälligkeitstermin* 9. August 
2012

- - -

Durchschnittspreis der Transaktion -

Durchschnittlicher Ausübungspreis* - - - - -

Gesamt € 203.126.671 -
(*)	Siehe „Teil 1/2.3.3 Mitarbeitern gewährte Optionen“.

2004 wurde ein Aktienrückkaufprogramm eingeführt, 
um den Verwässerungseffekt in Zusammenhang mit der 
Bar-Kapitalerhöhung zu verhindern, der aus der Ausübung 
von Aktienoptionen, die bestimmten Mitarbeitern der 
EADS-Gruppe 2000, 2001 und 2002 gewährt wurden, 
entstehen würde. Dieses Aktienrückkaufprogramm 
wird entsprechend der neutralen Delta-Methode 
als Rückkaufmaßnahme umgesetzt, um den 
Verwässerungseffekt solcher Aktienoptionspläne, wie 
vom Board of Directors am 5. Dezember 2002 und am 10. 
Oktober 2003 genehmigt, auszugleichen.

In Beziehung zu diesem Rückkaufprogramm, hat 
EADS folgende Vereinbarungen getroffen: (i) 
Kaufoptionsvereinbarungen, die es EADS ermöglichen, 
von einer führenden französischen Bank eine Anzahl 
an EADS-Aktien zu erwerben, die der Anzahl von 
Aktien entspricht, die als Ergebnis der Ausübung der 
Aktienoptionen, die bestimmten Mitarbeitern des 
EADS-Konzerns in 2000, 2001 und 2002 gewährt 
wurden, entspricht und (ii) Swapvereinbarungen 
für die regelmäßige Anpassung eines Barbetrags, 
der den von EADS an eine führende französische 
Bank gezahlten Prämien entspricht, gemäß den 

Kaufoptionsvereinbarungen, in Übereinstimmung mit der 
neutralen Delta-Methode.

In Übereinstimmung mit diesen Vereinbarungen haben 
die Kaufoptionen, die EADS von einer führenden 
französischen Bank erworben hat, die gleichen 
Bedingungen (bezüglich der Preise, Ausübungsdaten, 
Mengen und Ablaufdaten) wie die Aktienoptionen 
gemäß den Aktienoptionsplänen von 2000, 2001 und 
2002. Wenn der Preis der EADS-Aktie steigt, muss 
die führende französische Bank die Anzahl von EADS-
Aktien kaufen, die dann aus dem Preisanstieg abgeleitet 
wird, gemäß der Formel der neutralen Delta-Methode. 
Die gesamte von der führenden französischen Bank 
für diese Aktien gezahlte Summe entspricht der von 
EADS getragenen finanziellen Belastung, wie aus den 
variablen Beträgen in der Swapvereinbarung hervorgeht. 
Wenn der Preis der EADS-Aktie jedoch sinkt, muss die 
führende französische Bank die Anzahl von EADS-Aktien 
verkaufen, die dann aus der Preissenkung abgeleitet 
wird, gemäß der Formel der neutralen Delta-Methode. 
Die gesamte von der führenden französischen Bank für 
den Verkauf dieser Aktien erhaltene Summe entspricht 
den finanziellen Einkünften von EADS, wie in den 
variablen Beträgen in der Swapvereinbarung bestimmt. 
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Unter diesen Bedingungen ist die Endsumme als Ergebnis 
dieses Kaufs von Kaufoptionen erst zum Zeitpunkt der 
Zahlung bekannt, wie aus der letzten variablen Summe des 
Swapvertrags hervorgeht.

Die Struktur der Transaktion zielt darauf ab, den 
Verwässerungseffekt und das Preisrisiko für EADS, die 
mit der Ausübung der Aktienoptionen, die bestimmten 
Mitarbeitern von EADS 2000, 2001 und 2002 gewährt 
wurden, verbunden sind, abzudecken.

In diesem Kontext wendet EADS interne 
Kontrollprozeduren an, die von der Gesellschaft erstellt 
wurden, um zuverlässig Risiken verwalten zu können, 
die mit diesen Kaufoptionen und Swaptransaktionen 
verbunden sind. Die Prozesse und Instrumente 
für die Berichterstattung wurden erstellt, die 
Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten wurden dem 
Finance and Treasury Department von EADS übergeben, 
das für alle betrieblichen Entscheidungen und alle 
Aktivitäten innerhalb seiner Kompetenz verantwortlich 
ist. Die relevanten und zuständigen Organe innerhalb 
der Organisatoren müssen über alle wesentlichen 
Transaktionen, Aktivitäten und Risiken unterrichtet 
werden.

Von einem buchhalterischen Standpunkt aus sind 
Kaufoptionen Eigenkapitalinstrumente, wenn sie sich 
physikalisch im eigenen Bestand von EADS befinden 
(IAS 32.16). Die erste Bilanzierung führte zu einer 
Reduzierung der Salden für die gezahlten Prämien und 
zu Eigenkapital in Höhe der gleichen entsprechenden 
Summe. Für jede variable Zahlung, die in Anwendung 
der Formel für die neutrale Delta-Methode durchgeführt 
wird, gibt es eine entsprechende Auswirkung auf liquide 
Mittel und Eigenkapital, um die kumulativen Prämien 
wiederzuspiegeln, die auf die Kaufoptionen gezahlt 
werden. Bei Ausübung der Kaufoptionen verringert 
EADS den Barbestand um die gezahlte Summe (der 
Emissionskurs mal Anzahl der Optionen) und zieht 
die nicht ausgegebenen Aktien vom Eigenkapital ab. 
Variationen im Marktwert der Kaufoptionen werden in 
den Jahresabschlüssen nicht erfasst. Solche Transaktionen 
sind deshalb alle bilanzneutral.

Die führende französische Bank hat sich vertraglich dazu 
verpflichtet, die gültigen Verordnungen bezüglich der 
auf EADS anwendbaren Rückkaufprozesse, vor allem die 
Bestimmungen der Artikel 241-1 bis 241-6 und 631-1 ff. 
der Allgemeinen Bestimmungen der AMF einzuhalten.
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3.4	D ividenden

3.4.1	 Seit Gründung des Unternehmens ausgeschüttete Dividenden und 
Barausschüttungen

Für die Geschäftsjahre 2000 und 2001 wurde am 27. Juni 
2001 bzw. am 28. Juni 2002 jeweils eine Barausschüttung 
in Höhe von € 0,50 brutto je Aktie vorgenommen. In Bezug 
auf die Jahre 2002 und 2003 wurden Barausschüttungen in 
Höhe von € 0,30 brutto je Aktie und € 0,40 je Aktie am 12. 
Juni 2003 bzw. am 4. Juni 2004 vorgenommen.

Für das Geschäftsjahr 2004 wurde am 8. Juni 2005 eine 
Barausschüttung in Höhe von € 0,50 brutto je Aktie 
vorgenommen.

3.4.2	 Dividendenpolitik der EADS

Das Board of Directors wird auf der für den 4. Mai 2006 
einberufenen ordentlichen Aktionärsversammlung den Grad 
der Rückstellungen und die Zahlung einer Barausschüttung in 
Höhe von € 0,65 brutto je Aktie für das Geschäftsjahr 2005 
empfehlen.

Die Höhe der empfohlenen Barausschüttung resultiert, für das 
dritte Jahr in Folge, aus der Wertentwicklung der Gesellschaft 
im Geschäftsjahr 2005. Dieses Ausschüttungsniveau spiegelt 
auch das Vertrauen des Managements in die zukünftigen 
Gewinne der Gesellschaft wider, da die Stärke der zivilen 
Luftfahrt – vor allem aufgrund der asiatischen Nachfrage 
- und die gesteigerte Profitabilität der Verteidigungs- und 
Raumfahrtsaktivitäten nachhaltiges Wachstum erwarten lassen.

Mit Blick in die Zukunft hat das Board of Directors von 
EADS seine Vertriebspolitik angepasst. Diese spiegelt den 
Glauben wieder, dass die Kontinuität und das Wachstum 
der Dividenden wünschenswerte Ziele der Aktionäre 
sind und Faktoren wie der aus der Leistung abzuleitenden 
Ausschüttungskapazität, den Prioritäten für die Verwendung 
der Barmittel und zukünftigen Aussichten unterliegen. 
Keine Zusicherung kann jedoch gegeben werden im 
Hinblick auf das vorzuschlagende Niveau der Dividende 
für die Jahre nach 2006 (siehe auch „3.1.9 Verwendung und 
Ausschüttung von Gewinnen“).

3.4.3	 Nicht eingeforderte Dividenden

Gemäß Artikel 31 der Satzung erlischt der Anspruch 
auf die von der Aktionärsversammlung beschlossenen 
Dividendenzahlungen oder sonstige Ausschüttungen 
nach Ablauf von fünf Jahren ab dem Datum, an dem 
der besagte Anspruch fällig und zahlbar wird. Das Recht 

auf Ausschüttung von Zwischendividenden erlischt 
fünf Jahre ab dem Datum, an dem der Anspruch auf 
Dividendenausschüttung, der der Ausschüttung von 
Dividenden zugrunde liegt, fällig und zahlbar wird.
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3.4.4	 Besteuerung

Die folgende Darstellung ist eine allgemeine 
Zusammenfassung des derzeit in den Niederlanden 
geltenden Steuerrechts. Die Darstellung beschränkt sich 
auf die wesentlichen steuerlichen Folgen für einen Besitzer 
von Aktien der Gesellschaft (die „Aktien“), der nach 
niederländischem Steuerrecht nicht in den Niederlanden 
ansässig ist oder als nicht ansässig behandelt wird (ein 
„ausländischer Aktionär“). Bestimmte Gruppen von 
Aktionären der Gesellschaft unterliegen möglicherweise 
speziellen Regelungen, die nachstehend nicht dargestellt 
werden und sich unter Umständen von den beschriebenen 
allgemeinen Regelungen grundlegend unterscheiden. 
Anleger, die Zweifel hinsichtlich ihrer Besteuerung in den 
Niederlanden und in ihrem Ansässigkeitsstaat haben, sollten 
ihren Steuerberater zu Rate ziehen.

Quellensteuer auf Dividenden

Im Allgemeinen ist von einer Dividende, die von 
der Gesellschaft auf die Aktien ausgeschüttet wird, 
niederländische Quellensteuer mit einem gesetzlichen 
Steuersatz von 25% einzubehalten. In diesem 
Zusammenhang umfasst der Begriff Dividenden 
sowohl Bar- als auch Sachdividenden, fiktive und 
verdeckte Gewinnausschüttungen, Rückzahlungen von 
Kapitaleinlagen, die für die Zwecke der niederländischen 
Dividendenquellenbesteuerung nicht als Eigenkapital 
behandelt werden, sowie Liquidationserlöse, soweit 
diese über das durchschnittliche eingezahlte Kapital, das 
für die niederländische Dividendenquellenbesteuerung 
als Eigenkapital anerkannt wird, hinausgehen. 
Aktiendividenden, die aus der Kapitalrücklage, die für 
die niederländische Dividendenquellenbesteuerung 
als Eigenkapital anerkannt wird, ausgegeben werden, 
unterliegen nicht der Quellensteuer.

Ein ausländischer Aktionär kann aufgrund eines 
Doppelbesteuerungsabkommens zwischen den Niederlanden 
und dem Ansässigkeitsstaat des ausländischen Aktionärs zu 
einer teilweisen oder vollständigen Befreiung oder Erstattung 
der gesamten oder eines Teils der oben dargestellten 
Quellensteuer berechtigt sein. Die Niederlande haben solche 
Abkommen mit den USA, Kanada, der Schweiz, Japan, fast 

allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und mit 
verschiedenen anderen Ländern abgeschlossen.

Doppelbesteuerungsabkommen mit 
Frankreich, Deutschland und Spanien

Nach dem Abkommen zwischen der Republik Frankreich 
und dem Königreich der Niederlande über die Vermeidung 
der Doppelbesteuerung und die Verhinderung der 
Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen vom 16. März 1973, dem 
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Königreich der Niederlande über die Vermeidung 
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen und verschiedener 
anderer Steuern und über die Regelung anderer Fragen auf 
steuerlichem Gebiet vom 16. Juni 1959 oder dem Abkommen 
der Regierung des Staates Spanien und der Regierung der 
Niederlande über die Vermeidung der Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen vom 16. Juni 1971 wird für Dividenden, die 
an einen ausländischen Aktionär ausgeschüttet werden, 
der nach der Definition des betreffenden Abkommens 
in Frankreich, Deutschland oder Spanien ansässig ist, im 
Allgemeinen die niederländische Quellensteuer von 25% auf 
15% herabgesetzt, vorausgesetzt, die Dividenden sind nicht 
einem Unternehmen oder einem Teil davon zuzurechnen, das 
durch eine Betriebsstätte oder einen ständigen Vertreter in 
den Niederlanden betrieben wird.

Quellensteuer auf den Verkauf oder auf 
die sonstige Übertragung von Aktien

Zahlungen für den Verkauf oder die sonstige Übertragung 
von Aktien unterliegen nicht der niederländischen 
Quellensteuer, es sei denn, der Verkauf oder die 
Übertragung erfolgt an die Gesellschaft oder eine indirekte 
oder direkte Tochtergesellschaft derselben oder gilt als 
solche(r). Die Rücknahme oder der Verkauf von Aktien 
an die Gesellschaft oder eine indirekte oder direkte 
Tochtergesellschaft der Gesellschaft gilt als Dividende 
und unterliegt grundsätzlich den oben im Abschnitt 
„Quellensteuer auf Dividenden“ dargestellten Regelungen.
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Steuer auf Dividendeneinkünfte und 
Veräußerungsgewinne

Ein ausländischer Aktionär, der von der Gesellschaft 
Dividenden auf Aktien erhält oder einen 
Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf oder der 
Übertragung von Aktien erzielt, unterliegt mit diesen 
Einkünften nicht der niederländischen Besteuerung, es sei 
denn:

die Dividendeneinkünfte oder der Veräußerungsgewinn 
sind einem Unternehmen oder einem Teil davon 
zuzurechnen, das entweder tatsächlich in den 
Niederlanden geleitet wird oder durch eine permanente 
Betriebsstätte (vaste inrichting) oder einen ständigen 
Vertreter (vaste vertegenwoordiger) in den Niederlanden 
betrieben wird oder

der ausländische Aktionär ist keine Privatperson und 
hält direkt oder indirekt eine wesentliche Beteiligung 
(aanmerkelijk belang) oder eine als wesentlich angesehene 
Beteiligung an der Gesellschaft, und diese Beteiligung ist 
nicht Bestandteil des Vermögen eines Unternehmens oder

der ausländische Aktionär ist eine Privatperson 
und (i) hält direkt oder indirekt eine wesentliche 
Beteiligung (aanmerkelijk belang) an der Gesellschaft 
oder eine vermutete wesentliche Beteiligung 
und eine solche Beteiligung bildet keinen Teil 
des Unternehmensvermögens oder (ii) diese 
Dividendeneinkünfte oder Veräußerungsgewinne gelten 
als Einkommen aus verschiedenen Aktivitäten (belastbaar 
resultaat uit overige werkzaamheden) in den Niederlanden 
gemäß dem niederländischen Einkommensteuergesetz von 
2001 (Wet inkomstenbelasting 2001).

Im Allgemeinen hält ein ausländischer Aktionär eine 
wesentliche Beteiligung am Aktienkapital der Gesellschaft 
nur dann, wenn der ausländische Aktionär alleine oder 
zusammen mit bestimmten verbundenen Personen, 
gemeinsam oder einzeln, direkt oder indirekt Aktien 
der Gesellschaft oder das Recht auf Erwerb von Aktien 
der Gesellschaft hält, die 5% oder mehr des gesamten 
ausgegebenen und umlaufenden Aktienkapitals der 
Gesellschaft oder einer Gattung desselben darstellen. 
Eine Beteiligung gilt auch dann als wesentlich, wenn die 
gesamte oder ein Teil einer wesentlichen Beteiligung ohne 
Aufdeckung der stillen Reserven übertragen wurde oder als 
übertragen gilt.

•

•

•

Schenkungs- oder Erbschaftssteuer

Niederländische Schenkungs- oder Erbschaftssteuer wird 
auf die Übertragung von Aktien durch einen ausländischen 
Aktionär im Wege der Schenkung oder im Todesfall nicht 
erhoben, es sei denn:

die Übertragung erfolgt durch oder im Namen einer 
Person, die zum Zeitpunkt der Schenkung oder des 
Erbfalls in den Niederlanden ansässig ist oder als ansässig 
gilt oder

die Aktien sind einem Unternehmen oder einem Teil 
davon zuzurechnen, das entweder tatsächlich in den 
Niederlanden oder durch eine permanente Betriebsstätte 
oder einen ständigen Vertreter in den Niederlanden 
betrieben wird.

Mehrwertsteuer

Auf Dividenden von Aktien oder auf die Übertragung der 
Aktien wird keine niederländische Mehrwertsteuer erhoben.

Andere Steuern und Gebühren

In den Niederlanden gibt es keine Registrierungsgebühr, 
Übertragungssteuer, Kapitalsteuer, Stempelsteuer oder 
andere ähnliche Steuern oder Gebühren, außer den in den 
Niederlanden im Zusammenhang mit der Ausfertigung, 
Lieferung und/oder Vollstreckung im Rahmen von 
gerichtlichen Verfahren (einschließlich aller ausländischen 
Urteile durch Gerichte der Niederlande) hinsichtlich der 
Dividenden auf Aktien oder der Übertragung der Aktien 
anfallenden Gerichtsgebühren.

Ansässigkeit

Ein ausländischer Aktionär wird nicht allein aufgrund 
der Tatsache, dass er eine Aktie hält, oder aufgrund von 
Ausübung, Erfüllung, Lieferungen und/oder Vollstreckung 
von Rechten in Bezug auf die Aktien in den Niederlanden 
ansässig bzw. als in den Niederlanden ansässig behandelt.

•

•
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3.5	 Jährlicher Offenlegungsbericht zu 
Wertpapieren

Die Liste der folgenden Ankündigungen umfasst gesetzliche Veröffentlichungen in Zusammenhang mit preissensitiven 
Informationen, die über die Website der Gesellschaft unter www.eads.com zugänglich sind:

Pressemitteilung der Zahlen für das erste Quartal 2005 9. Mai 2005
Pressemitteilung der Halbjahreszahlen 2005 27. Juli 2005
Pressemitteilung der Zahlen für das dritte Quartal 2005 9. November 2005
Pressemitteilung des Jahresergebnisses 2005 8. März 2006
Pressemitteilung – „DaimlerChrysler und Lagardère haben ihre jeweiligen Beteiligungen an EADS 
um 7,5% reduziert“ 4. April 2006

Außerdem veröffentlicht EADS Mitteilungen zum normalen Geschäftsverlauf, die auch auf der Website unter www.eads.com 
verfügbar sind.

Dieser Abschnitt enthält den jährlichen Offenlegungsbericht zu Wertpapieren unter Anwendung von Artikel 10 der Richtlinie 
2003/71/EU.

http://www.eads.com/
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